O

Internet-

Zeitéchrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

OBERLANDESGERICHT DUSSELDORE
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

20 U 5/01° ' _ Verkindet am 19. Juni 2001
34 0 92/00 : _, _Justizangestellte
LG Diisseldorf als Urkundsbeamter der

(

Geschaftsstelle

In dem Rechtsstreit

lavo - Titynabhran
der C.~ crbH, [

S

‘Klagerin und Berufungsklégerin,

Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte Dr. »Peschel}, -Pohle,

geg

Internet

Dr. Tiily, Komanek, Dr. Moehren,
Dick, Allmendinger, Bruns und Hartig

g in Diisseldorf,

e

e n
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die FOCUS Online GmbH, vertreten durch die Geschaftsfuhrer
Helmut Markwort und Jo6rg BueroBe, ArabellastraBe 23, 81925

Miinchen,
Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. Weinheimer

in Diisseldorf,

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Disseldorf auf
die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandesgericht Berneke und dle Richter

am Oberlandesgericht Dr. Schmidt und Schiittpelz
fir Recht erkannt:

Die Berufung der K%agerln gegen das Urtell der 4. Kam-
mer flr Handelssachen des Landgerichts Diisseldorf vom

06.. Dezember 2000 wird zurlickgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

- Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Dle Klagerin, welche bis zu einer mit Gesellscha terbeschluss

vom 01. Oktober 1999 (im Handelsreglster elngetragen am 02.

November 1999) erfolgten Umfirmierung als S_

—GmbH firmierte, ist Inhaberin der am 05. November
1997 angemeldeten und am 02. Februar 1998 fiir Korbwaren und

"Futtermittel eingetragenen Wortmarke 397 52 600 ,Claro“. Un-
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ter Verwendung der Internet-Domain ,claro-tiernahrung.de® be-

wirbt sie seit dem 19. November 1999 Tieffuttermittel.

Am 05. Oktober 1999 meldete die Beklagte die Internet-Domain
nCclaro.de® fur sich bei der DENIC an. Dort hialt sie Informa-

tionen fir Jugendliche Uber Bildung, Jobs etc. vor.

Die Klagerin halt die Eintrégung der Domain fir eine Verlet-

zung ihres Namens- und Markenrechts und hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir
jeden Fall der:Zuwiderhandlung fadlligen Ordnungsgeldes
bié zu 100.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, - im Wiederholungsfallé bis zu zwei Jahren,
wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ih-
rem jeWeiligeh Geschaftsfihrer zu vollziehen ist, zu un-

terlassen,

‘die fir die Beklagte bestehende Internet-Domain-

Anschrift ,Claro.de™ zu behutzen.
Die Beklagte hat beantragt,

”die'Klage abzuweisen.

Sie hat darauf verwiesen, ein Namensrecht der Klagerin an der

Bezeichnung ,claro" -sei erst mit Eintragung im Handelsregi-

" ster, mithin-erst nach Anmeldung und Reg;strieruhg der Domain

nClaro.de™ zu ihren - der Beklagten.— Gunsten entstanden.

' Markenrechtliche Anspriiche schieden wegen fehlender Aknlich-

keit der jeweiligen Waren und Dienstleistungen aus.

Das Landgericht hat sich die Auffassung der Beklagten zu ei-

gen gemacht und die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klagerin mit ihrer Beru-
fung. Sie verweist darauf, ,Claro™ habe sich als Schlagwort
fur ihr,Uhtérnehmen durchgesetzt, was sie zu ihrer Umfirmie-

rung veranlasst habe. Die Beklagte habe ihr Namens=- und Mar-
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kenrecht verletzt und dies gegentliber der DENIC verschw1ngen,
nur so habe sie eine Registrierung der Domain erreichen k&n-
nen. Zudem greife § 14 Abs. 5 MarkenG ein. Sie beantragt da-

her,”

‘.

unter Abahderung des angefochtenen Urteils die- Beklagte
zZzu verurteilen, es bei Meldung elnes fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falllgen Ordnungsgeldes bis zu

.100.000, 00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwel Jahren, wobei
die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem
jewelllgen Geschaftsfithrer zu vollziehen ist, zu unter-

lassen,

die fiur die Beklagte bestehende Internet -Domain-

Anschrift ,Clard.de" zu benutzen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

vSle verteidigt das angefochtene Urteil unter Erqanzung und

‘Vertlefung ihres erstlnstanzllchen Vorbringens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach-" und Streitstandes
wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsédtze der Partei-

. en verwiesen.

Entscheidun g's'g rinde :
Die Befufung der Klagerin hat keinen Erfolg.
I.

Anspriiche aus einem-Unternehmenskennzeichen (§ 15 MarkengG)

Stehen der Klagerin nicht zu.
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l.‘ N

Sie hat bereits nicht dargetan, vor der Eintragunq der Umfir-
mierung im Handelsregister am 02. November 1999 im Verkehr
als ,Claro® (méglichefweise in Verbindung mit Zusatzen) auf-
getreten zu sein; Schutz fir Unternehménskeﬁnzeichﬁen ent-

steht erst mit Aufnahme der Benutzung, § 5 Abs. 2 MarkénG.

Ihre Firma lautete zundchst ,,SI—'GmbH“‘.

. Die Anderung des Gesellschaftsvertrages'vom 01. Oktober 1999

..wurde‘erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam} § 54

Abs. 3 GmbHG. Die Kl&gerin hédtte also bis zu diesem Zeitpunkt
nicht einen Teil ihrer Firma als Firmenschlagwort benutzen.

kénnen (vgl. fir diese Fallgeétaltung BGH GRUR 2000, 605 -

‘comtes/ComTel). Eine weitere Bezeichnung fUr ein Unternehmen

kann nur unter besonderen Umstanden (Fiihrung eines organisa-

" torisch abgesonderten Betriebes) gefﬁhrt werden, fiur die
nichts ersichtlich ist. Insbesondere ist nicht ersichtlich,

dass die Klagerin vorab ,Claro™ als Unternehmenskennzeichen

gefithrt und nicht lediglich als Marke verwendet hat.

Danach hat die Beklagte durch Ahmeldung der Domain am 05. Ok-

tober‘1999'und alsbaldige Benutzung einen prioritatsélteren
(§ 6 MarkenG) Werktitelschutz erlangt, § > Abs. 3 MérkenG.
Sie benutzt die Web-Site ausweislich der vorgelegten Ausziige
- wenn auch moéglicherweise nur durch Weiterverweisung auf
"chué.de“ als Untergliederungseinheit - als Bezeichnung fir
eine Sammlung VonlArtikeln; die Jugendliche besonders anspre-

chen, und damit als Internet-Zeitschrift. Dass sie teilweise

als ,Claro !™ bezeichnet wird, ist angesichts der DENIC-

Registrierungsbedingungen unerheplich. An die Kénnzeichnungs—
kraft von Titeln Sind geringe Anforderﬁngen zu stellen (vgl.

BGH NJW-RR 2000, 1062 - FACTS). Dass es ein Wort aus dem Ju-

gendjargon (im Sinne VOh ~Okay") Ubernimmt, ist daher un-

schadlich, begriindet vielmehr die Kennzéichnungskraft.
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2 .
Zudem fehlt es an einer Verwechslungégefahr im Sinne des § 15

Abs. 2 MarkenG.

Die Parteien sind derart branchenfern, dass bei dem Verkehr

. nicht die Vorstellung aufkommen kann, die Parteien seien
Ildentlsch oder stiinden in einer organlsatorlschen oder 1li-
zenzrechtlichen Beziehung zuelinander (vgl. allgemeln dazu OLG
Frankfurt NJW-RR 2001, 547 - alcon. de). Die Klagerin ver-
trelbt Korbwaren und Tierfuttermittel, wihrend die Beklagte
im Nachrlchtengeschaft tatlg ist. Von elner derartigen Bran-
chenferne, die zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr

fihrt, geht auch die Klégerin»ersichtlich‘aus.

~Auf- die sich im Zusammenhang mit. der Verwechslungsgefahr von
Unternehmenskennzelchen und Werktlteln ergebenden" besonderen
Probleme (vgl. BGH NJW 2000, 3355 - Biicher fiir eine bessere

Welt) kommt es danach nicht mehr an.

Auf das Merkmal der Verwechslungsgefahr unter dem Ge51chts—
'punkt der Branchennahe kann nicht ver21ch et werden (vgl.
Reinhart, WRP 2001, 14 Fezer WRP 2000, 669, 674; s. aber Mar—.
witz WRP 2001, 9). Der Gesetzgebef hat den Schutz von Untér—
néhmenskennzeichen auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
- sowie die Fallgestaltung der Bekannthelt nach § 15 Abs. 3
MarkenG (dazu 3.) - beschrankt. Ebenso 1st der Schutzberelch
von Marken - wiederum abgesehen von den Fallen der Bekanﬁtf
‘heit - aﬁf identische oder &hnliche Waren bzw. Dienstleistun-
gén'beg}énzt (§ 14 Abs.'Z Nr. 2 MarkenG). Ein - intérnetspe—
zifischer - vollstindiger Schutz ist demgegeniiber nicht vor-
gesehen. DasAInternet ist hier lediglich ein Mittel zur Pri-
sentation von Waren bzw. Dienstleistungen,.nicht die Ware
bzw. die Dienstleistung selber (vgl. Viefhues NJW 2000,
3239). Allein die Tatsache, dass sich ein Unternehmen eines

bestimmten Vertriebswegs oder WerbemittelS‘unte;fseinem Un-
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ternehmenskennzeichen bedient, schlieBt nicht aus, dass ein

anderes - hinreichend branchenfernes - Unternehmen mit dem
gleichen Unternehmenskennzeichen ebenfalls den Vertriebsweg
oder das Werbemittel nutzt. Auch der Aufruf einer bestimmten
Website, deren Domain mit einem Unternehmenskennzeichen iden-

tisch ist, fiithrt noch nicht zu einer Verwechslung, weil der

.Ihternethenutzer auf Grund der Vielzahl der nach dem Gesetz

‘nebeneinander koexistierenden Unternehmenskennzeichen und

Marken (vgl. fur ,Claro® die Liste Bl. 29 - 31 GA) nicht da-
von ausgehen kann, er erreiche damit eine Web-Site gerade des

von ihm gesuchten Unternehmens.

Auch internetspezifische Grinde sind fiir einen weitergehenden

.Schutz sind nicht ersichtlich. Es kann offenb1eiben, ob eine

derartlge - den Wortlaut ersichtlich ”sprengende“ - Auslegung
des. Markengesetzes als verhdltnismiBig jungem Gesetz grund-
satzllch méglich ist und ob eine derartlge Auslegung von der
dem Markengesetz zugrunde liegenden Richtlinie 89/104/EWG ge-
deckt ware. Denn eine solche Auslegung ist sachlich nicht ge-
boten. Zwar koénnen im Internet - anders als im sonstigen Ver-
‘kehr - gleiche Unternehmenskennieichen oder Marken hinsicht-
lich unterschiedlicher Branchen oder Waren/Dienstleistungen
nicht derart koexistieren, dass sie als gleiche domain beiden
Marken/Unternehmen zur Verfligung stehen, wenn nicht freiwil-
lig "domaiﬁ—Sharing“—Vertrége'zu Stande kommen. Dies ist aber
hinzunehmen. Zum einen ist es technisch m&glich, anstelle '

'gleichér Domainnamen auch nur geringfiigig abweichende Domains

. zu nutzen (die Klédgerin ist. Inhaberin der domain.,claro-

tiernahrung.de™), zum anderen kann ein Nutzer des Internets
mit Hilfe von SﬁchmasChinen'die.von ihm gewUnschte Website
auffinden. Dementsprechend hat‘der Bundesgerichtshéf ~Umlei-
tungseffekte® durch bestimmte domains fiir wettbewerbsrecht-
lich unerheblich gehalten (Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).
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3.
Anspriiche aus § 15 Abs. 3 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Zwar macht die Klégérin - zur gleichlautenden Marke - gel-
tend, ,Claro™ sei ”bekannt“.-Bereits dies wird aber nicht ni-
her dargelegt. Umsatzzahlen und WerbemittelaufWand die auf
eine Bekanntheit hindeuten kéhnten, werden nicht Vorgelegt
"}Gegen eine Bekanntheit spricht vor allem die verhaltnisméBRig
‘kurze Zeit, in der Marke und Unternehmenskennzelchen in einer

seit langem bestehenden Branche existieren.

Zudem fehlt es an Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wert-
'schatzung der geschéftlichen Bezelchnung ohne rechtfertigen-

_ den Grund. Alleln die Nutzung einer gleichlautenden Domain
reicht nicht aus (vgl. OLG Frankfurt, NJW-RR 2001, 547 -
alcon.de; Viefhues NJW 2000, 3229) . Die Klagerin trigt nichts
dazu vor, dass gerade den - potentiellen - Nutzern der Web-
Site ihre Erzeugnisse, die sich in eihem schmalen Marksegment
bewegen, bekannt sind; sie spricht von einer Bekanntheit ,bei
dem angesprochenen Verkehrskreis“, d.h.‘den Kaufern von Tier-
futtermitteln Es ist nichts dafiir vorgetragen, dass sich die
‘von den Parteien angesprochenen Verkehrskreise in erheblichem
'Umfange Uberschneiden. Zudem liegen die Erzeugnisse der Kla—
gerin, Tlerfuttermlutel so weit vom Int ernetangebct der Be-
klagten entfernt, dass ein Imagetransfer von Waren ZUu einem
';Werktltel‘kaum vorstellbar erscheint, zumal es sich beim An-

'gebot der Kligerin nicht um Luxusprodukte handelt.
4.

Aus der Vorschrift des § 12 BGRB ergeben sich im Streitfall
keine weitergehenden Ansprlche als aus § 15 MarkenG (vgl. OLG

Frankfurt a.a.o0.).
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II.

Auch markenrechtliche Anspriiche (§ 14 Abs. 2 MarkenG) stehen
der Klagerin nicht zu. Die Ausfithrungen unter I. zur fehlen-
den Verwechslungsgefahr (2.) und zum Ausscheiden eines erwei-

terten Schutzes wegen Bekanntheit (3.) gelten entsprechend.

III.

Ansprluche wegen sittenwidriger Behinderungt(§vl UWG; soge-

nanntes Domain-Grabbing) sind nicht'ersichtlich. Es ist

‘nichts dafiir vorgetragen, dass die Beklagte sich die Domain

hat registrieren lassen, um die Klagerin in ihrer geschaftli-
chen Betdtigung zu behindern oder zum Abkauf dér Domain zu
bewegen. Dagegen spricht, dass die Bekiagte ihre Domain tat-
sachlich nutzt. Die Klédgerin meint zwar, es seien keine Nut-
zungshandlungen ersichtlich, ausweilslich der vorgelegﬁen

~Websites®™ wird die Domain aber als Link zu Unterseiten von

- »focus.de“ benutzt. Abgesehen davon hat die Beklagte nicht

eine Vielzahl von Domains -angemeldet und sie sodann Interes-
sierfen 2ﬁm'Kauf angeboten, wie dies bei Domain-Grabbing ty-
pisch ist (vgl. -auch BGH Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).

Iv.

Da nach dem oben Gesagten die Beklagte keine Kennzeichenrech-

te verletzt hat, kann sich die Klagerin auch nicht auf eine

Verletzung des § 3 Abs. 1 der DENIC-Registrierungsbedingungen

berufen. Es kann daher offenbleiben, ob diese Bestimmung als

~vertrag zugunsten Dritter® anéusehen ist.

V.

- Die Nébenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nf. 10,

713 ZPO.
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Die Beschwer der Kligerin ﬁbersteigt'60.000,00 DM nicht.
Grinde fiir die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich,

'§,546 Abs. 1 ZPO.

Der Berufungsstreitwert wird auf 30. OOO 00 DM festgesefzt
Dles entspricht der unangegriffen gebllebenen Angabe der Kla—
_gerin. Auch nach Erérterung im Termin vom 29. Mai 2001 hat
keine der Partelen einer Festsetzung»auf diesen Betrag wider-
" sprochen. Der im Kennzeichenstreitsachen verhdltnismiafRig
niedrige Betrag ist angesichts der Tatsache, dass die Klage-

rln ahnllche domains verwenden kann, nachvollziehbar.

.Berneke : Dr. Schmidt SchUttpelZ
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(

Geschaftsstelle

In dem Rechtsstreit

lavo - Titynabhran
der C.~ crbH, [

S

‘Klagerin und Berufungsklégerin,

Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte Dr. »Peschel}, -Pohle,

geg

Internet

Dr. Tiily, Komanek, Dr. Moehren,
Dick, Allmendinger, Bruns und Hartig

g in Diisseldorf,

e
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die FOCUS Online GmbH, vertreten durch die Geschaftsfuhrer
Helmut Markwort und Jo6rg BueroBe, ArabellastraBe 23, 81925

Miinchen,
Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. Weinheimer

in Diisseldorf,

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Disseldorf auf
die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandesgericht Berneke und dle Richter

am Oberlandesgericht Dr. Schmidt und Schiittpelz
fir Recht erkannt:

Die Berufung der K%agerln gegen das Urtell der 4. Kam-
mer flr Handelssachen des Landgerichts Diisseldorf vom

06.. Dezember 2000 wird zurlickgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

- Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Dle Klagerin, welche bis zu einer mit Gesellscha terbeschluss

vom 01. Oktober 1999 (im Handelsreglster elngetragen am 02.

November 1999) erfolgten Umfirmierung als S_

—GmbH firmierte, ist Inhaberin der am 05. November
1997 angemeldeten und am 02. Februar 1998 fiir Korbwaren und

"Futtermittel eingetragenen Wortmarke 397 52 600 ,Claro“. Un-
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ter Verwendung der Internet-Domain ,claro-tiernahrung.de® be-

wirbt sie seit dem 19. November 1999 Tieffuttermittel.

Am 05. Oktober 1999 meldete die Beklagte die Internet-Domain
nCclaro.de® fur sich bei der DENIC an. Dort hialt sie Informa-

tionen fir Jugendliche Uber Bildung, Jobs etc. vor.

Die Klagerin halt die Eintrégung der Domain fir eine Verlet-

zung ihres Namens- und Markenrechts und hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir
jeden Fall der:Zuwiderhandlung fadlligen Ordnungsgeldes
bié zu 100.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, - im Wiederholungsfallé bis zu zwei Jahren,
wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ih-
rem jeWeiligeh Geschaftsfihrer zu vollziehen ist, zu un-

terlassen,

‘die fir die Beklagte bestehende Internet-Domain-

Anschrift ,Claro.de™ zu behutzen.
Die Beklagte hat beantragt,

”die'Klage abzuweisen.

Sie hat darauf verwiesen, ein Namensrecht der Klagerin an der

Bezeichnung ,claro" -sei erst mit Eintragung im Handelsregi-

" ster, mithin-erst nach Anmeldung und Reg;strieruhg der Domain

nClaro.de™ zu ihren - der Beklagten.— Gunsten entstanden.

' Markenrechtliche Anspriiche schieden wegen fehlender Aknlich-

keit der jeweiligen Waren und Dienstleistungen aus.

Das Landgericht hat sich die Auffassung der Beklagten zu ei-

gen gemacht und die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klagerin mit ihrer Beru-
fung. Sie verweist darauf, ,Claro™ habe sich als Schlagwort
fur ihr,Uhtérnehmen durchgesetzt, was sie zu ihrer Umfirmie-

rung veranlasst habe. Die Beklagte habe ihr Namens=- und Mar-
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kenrecht verletzt und dies gegentliber der DENIC verschw1ngen,
nur so habe sie eine Registrierung der Domain erreichen k&n-
nen. Zudem greife § 14 Abs. 5 MarkenG ein. Sie beantragt da-

her,”

‘.

unter Abahderung des angefochtenen Urteils die- Beklagte
zZzu verurteilen, es bei Meldung elnes fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falllgen Ordnungsgeldes bis zu

.100.000, 00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwel Jahren, wobei
die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem
jewelllgen Geschaftsfithrer zu vollziehen ist, zu unter-

lassen,

die fiur die Beklagte bestehende Internet -Domain-

Anschrift ,Clard.de" zu benutzen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

vSle verteidigt das angefochtene Urteil unter Erqanzung und

‘Vertlefung ihres erstlnstanzllchen Vorbringens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach-" und Streitstandes
wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsédtze der Partei-

. en verwiesen.

Entscheidun g's'g rinde :
Die Befufung der Klagerin hat keinen Erfolg.
I.

Anspriiche aus einem-Unternehmenskennzeichen (§ 15 MarkengG)

Stehen der Klagerin nicht zu.
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l.‘ N

Sie hat bereits nicht dargetan, vor der Eintragunq der Umfir-
mierung im Handelsregister am 02. November 1999 im Verkehr
als ,Claro® (méglichefweise in Verbindung mit Zusatzen) auf-
getreten zu sein; Schutz fir Unternehménskeﬁnzeichﬁen ent-

steht erst mit Aufnahme der Benutzung, § 5 Abs. 2 MarkénG.

Ihre Firma lautete zundchst ,,SI—'GmbH“‘.

. Die Anderung des Gesellschaftsvertrages'vom 01. Oktober 1999

..wurde‘erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam} § 54

Abs. 3 GmbHG. Die Kl&gerin hédtte also bis zu diesem Zeitpunkt
nicht einen Teil ihrer Firma als Firmenschlagwort benutzen.

kénnen (vgl. fir diese Fallgeétaltung BGH GRUR 2000, 605 -

‘comtes/ComTel). Eine weitere Bezeichnung fUr ein Unternehmen

kann nur unter besonderen Umstanden (Fiihrung eines organisa-

" torisch abgesonderten Betriebes) gefﬁhrt werden, fiur die
nichts ersichtlich ist. Insbesondere ist nicht ersichtlich,

dass die Klagerin vorab ,Claro™ als Unternehmenskennzeichen

gefithrt und nicht lediglich als Marke verwendet hat.

Danach hat die Beklagte durch Ahmeldung der Domain am 05. Ok-

tober‘1999'und alsbaldige Benutzung einen prioritatsélteren
(§ 6 MarkenG) Werktitelschutz erlangt, § > Abs. 3 MérkenG.
Sie benutzt die Web-Site ausweislich der vorgelegten Ausziige
- wenn auch moéglicherweise nur durch Weiterverweisung auf
"chué.de“ als Untergliederungseinheit - als Bezeichnung fir
eine Sammlung VonlArtikeln; die Jugendliche besonders anspre-

chen, und damit als Internet-Zeitschrift. Dass sie teilweise

als ,Claro !™ bezeichnet wird, ist angesichts der DENIC-

Registrierungsbedingungen unerheplich. An die Kénnzeichnungs—
kraft von Titeln Sind geringe Anforderﬁngen zu stellen (vgl.

BGH NJW-RR 2000, 1062 - FACTS). Dass es ein Wort aus dem Ju-

gendjargon (im Sinne VOh ~Okay") Ubernimmt, ist daher un-

schadlich, begriindet vielmehr die Kennzéichnungskraft.
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2 .
Zudem fehlt es an einer Verwechslungégefahr im Sinne des § 15

Abs. 2 MarkenG.

Die Parteien sind derart branchenfern, dass bei dem Verkehr

. nicht die Vorstellung aufkommen kann, die Parteien seien
Ildentlsch oder stiinden in einer organlsatorlschen oder 1li-
zenzrechtlichen Beziehung zuelinander (vgl. allgemeln dazu OLG
Frankfurt NJW-RR 2001, 547 - alcon. de). Die Klagerin ver-
trelbt Korbwaren und Tierfuttermittel, wihrend die Beklagte
im Nachrlchtengeschaft tatlg ist. Von elner derartigen Bran-
chenferne, die zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr

fihrt, geht auch die Klégerin»ersichtlich‘aus.

~Auf- die sich im Zusammenhang mit. der Verwechslungsgefahr von
Unternehmenskennzelchen und Werktlteln ergebenden" besonderen
Probleme (vgl. BGH NJW 2000, 3355 - Biicher fiir eine bessere

Welt) kommt es danach nicht mehr an.

Auf das Merkmal der Verwechslungsgefahr unter dem Ge51chts—
'punkt der Branchennahe kann nicht ver21ch et werden (vgl.
Reinhart, WRP 2001, 14 Fezer WRP 2000, 669, 674; s. aber Mar—.
witz WRP 2001, 9). Der Gesetzgebef hat den Schutz von Untér—
néhmenskennzeichen auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
- sowie die Fallgestaltung der Bekannthelt nach § 15 Abs. 3
MarkenG (dazu 3.) - beschrankt. Ebenso 1st der Schutzberelch
von Marken - wiederum abgesehen von den Fallen der Bekanﬁtf
‘heit - aﬁf identische oder &hnliche Waren bzw. Dienstleistun-
gén'beg}énzt (§ 14 Abs.'Z Nr. 2 MarkenG). Ein - intérnetspe—
zifischer - vollstindiger Schutz ist demgegeniiber nicht vor-
gesehen. DasAInternet ist hier lediglich ein Mittel zur Pri-
sentation von Waren bzw. Dienstleistungen,.nicht die Ware
bzw. die Dienstleistung selber (vgl. Viefhues NJW 2000,
3239). Allein die Tatsache, dass sich ein Unternehmen eines

bestimmten Vertriebswegs oder WerbemittelS‘unte;fseinem Un-
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ternehmenskennzeichen bedient, schlieBt nicht aus, dass ein

anderes - hinreichend branchenfernes - Unternehmen mit dem
gleichen Unternehmenskennzeichen ebenfalls den Vertriebsweg
oder das Werbemittel nutzt. Auch der Aufruf einer bestimmten
Website, deren Domain mit einem Unternehmenskennzeichen iden-

tisch ist, fiithrt noch nicht zu einer Verwechslung, weil der

.Ihternethenutzer auf Grund der Vielzahl der nach dem Gesetz

‘nebeneinander koexistierenden Unternehmenskennzeichen und

Marken (vgl. fur ,Claro® die Liste Bl. 29 - 31 GA) nicht da-
von ausgehen kann, er erreiche damit eine Web-Site gerade des

von ihm gesuchten Unternehmens.

Auch internetspezifische Grinde sind fiir einen weitergehenden

.Schutz sind nicht ersichtlich. Es kann offenb1eiben, ob eine

derartlge - den Wortlaut ersichtlich ”sprengende“ - Auslegung
des. Markengesetzes als verhdltnismiBig jungem Gesetz grund-
satzllch méglich ist und ob eine derartlge Auslegung von der
dem Markengesetz zugrunde liegenden Richtlinie 89/104/EWG ge-
deckt ware. Denn eine solche Auslegung ist sachlich nicht ge-
boten. Zwar koénnen im Internet - anders als im sonstigen Ver-
‘kehr - gleiche Unternehmenskennieichen oder Marken hinsicht-
lich unterschiedlicher Branchen oder Waren/Dienstleistungen
nicht derart koexistieren, dass sie als gleiche domain beiden
Marken/Unternehmen zur Verfligung stehen, wenn nicht freiwil-
lig "domaiﬁ—Sharing“—Vertrége'zu Stande kommen. Dies ist aber
hinzunehmen. Zum einen ist es technisch m&glich, anstelle '

'gleichér Domainnamen auch nur geringfiigig abweichende Domains

. zu nutzen (die Klédgerin ist. Inhaberin der domain.,claro-

tiernahrung.de™), zum anderen kann ein Nutzer des Internets
mit Hilfe von SﬁchmasChinen'die.von ihm gewUnschte Website
auffinden. Dementsprechend hat‘der Bundesgerichtshéf ~Umlei-
tungseffekte® durch bestimmte domains fiir wettbewerbsrecht-
lich unerheblich gehalten (Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).
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3.
Anspriiche aus § 15 Abs. 3 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Zwar macht die Klégérin - zur gleichlautenden Marke - gel-
tend, ,Claro™ sei ”bekannt“.-Bereits dies wird aber nicht ni-
her dargelegt. Umsatzzahlen und WerbemittelaufWand die auf
eine Bekanntheit hindeuten kéhnten, werden nicht Vorgelegt
"}Gegen eine Bekanntheit spricht vor allem die verhaltnisméBRig
‘kurze Zeit, in der Marke und Unternehmenskennzelchen in einer

seit langem bestehenden Branche existieren.

Zudem fehlt es an Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wert-
'schatzung der geschéftlichen Bezelchnung ohne rechtfertigen-

_ den Grund. Alleln die Nutzung einer gleichlautenden Domain
reicht nicht aus (vgl. OLG Frankfurt, NJW-RR 2001, 547 -
alcon.de; Viefhues NJW 2000, 3229) . Die Klagerin trigt nichts
dazu vor, dass gerade den - potentiellen - Nutzern der Web-
Site ihre Erzeugnisse, die sich in eihem schmalen Marksegment
bewegen, bekannt sind; sie spricht von einer Bekanntheit ,bei
dem angesprochenen Verkehrskreis“, d.h.‘den Kaufern von Tier-
futtermitteln Es ist nichts dafiir vorgetragen, dass sich die
‘von den Parteien angesprochenen Verkehrskreise in erheblichem
'Umfange Uberschneiden. Zudem liegen die Erzeugnisse der Kla—
gerin, Tlerfuttermlutel so weit vom Int ernetangebct der Be-
klagten entfernt, dass ein Imagetransfer von Waren ZUu einem
';Werktltel‘kaum vorstellbar erscheint, zumal es sich beim An-

'gebot der Kligerin nicht um Luxusprodukte handelt.
4.

Aus der Vorschrift des § 12 BGRB ergeben sich im Streitfall
keine weitergehenden Ansprlche als aus § 15 MarkenG (vgl. OLG

Frankfurt a.a.o0.).
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II.

Auch markenrechtliche Anspriiche (§ 14 Abs. 2 MarkenG) stehen
der Klagerin nicht zu. Die Ausfithrungen unter I. zur fehlen-
den Verwechslungsgefahr (2.) und zum Ausscheiden eines erwei-

terten Schutzes wegen Bekanntheit (3.) gelten entsprechend.

III.

Ansprluche wegen sittenwidriger Behinderungt(§vl UWG; soge-

nanntes Domain-Grabbing) sind nicht'ersichtlich. Es ist

‘nichts dafiir vorgetragen, dass die Beklagte sich die Domain

hat registrieren lassen, um die Klagerin in ihrer geschaftli-
chen Betdtigung zu behindern oder zum Abkauf dér Domain zu
bewegen. Dagegen spricht, dass die Bekiagte ihre Domain tat-
sachlich nutzt. Die Klédgerin meint zwar, es seien keine Nut-
zungshandlungen ersichtlich, ausweilslich der vorgelegﬁen

~Websites®™ wird die Domain aber als Link zu Unterseiten von

- »focus.de“ benutzt. Abgesehen davon hat die Beklagte nicht

eine Vielzahl von Domains -angemeldet und sie sodann Interes-
sierfen 2ﬁm'Kauf angeboten, wie dies bei Domain-Grabbing ty-
pisch ist (vgl. -auch BGH Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).

Iv.

Da nach dem oben Gesagten die Beklagte keine Kennzeichenrech-

te verletzt hat, kann sich die Klagerin auch nicht auf eine

Verletzung des § 3 Abs. 1 der DENIC-Registrierungsbedingungen

berufen. Es kann daher offenbleiben, ob diese Bestimmung als

~vertrag zugunsten Dritter® anéusehen ist.

V.

- Die Nébenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nf. 10,

713 ZPO.
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Die Beschwer der Kligerin ﬁbersteigt'60.000,00 DM nicht.
Grinde fiir die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich,

'§,546 Abs. 1 ZPO.

Der Berufungsstreitwert wird auf 30. OOO 00 DM festgesefzt
Dles entspricht der unangegriffen gebllebenen Angabe der Kla—
_gerin. Auch nach Erérterung im Termin vom 29. Mai 2001 hat
keine der Partelen einer Festsetzung»auf diesen Betrag wider-
" sprochen. Der im Kennzeichenstreitsachen verhdltnismiafRig
niedrige Betrag ist angesichts der Tatsache, dass die Klage-

rln ahnllche domains verwenden kann, nachvollziehbar.

.Berneke : Dr. Schmidt SchUttpelZ
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34 0 92/00 : _, _Justizangestellte
LG Diisseldorf als Urkundsbeamter der

(

Geschaftsstelle

In dem Rechtsstreit

lavo - Titynabhran
der C.~ crbH, [

S

‘Klagerin und Berufungsklégerin,

Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte Dr. »Peschel}, -Pohle,

geg

Internet

Dr. Tiily, Komanek, Dr. Moehren,
Dick, Allmendinger, Bruns und Hartig

g in Diisseldorf,

e
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die FOCUS Online GmbH, vertreten durch die Geschaftsfuhrer
Helmut Markwort und Jo6rg BueroBe, ArabellastraBe 23, 81925

Miinchen,
Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. Weinheimer

in Diisseldorf,

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Disseldorf auf
die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandesgericht Berneke und dle Richter

am Oberlandesgericht Dr. Schmidt und Schiittpelz
fir Recht erkannt:

Die Berufung der K%agerln gegen das Urtell der 4. Kam-
mer flr Handelssachen des Landgerichts Diisseldorf vom

06.. Dezember 2000 wird zurlickgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

- Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Dle Klagerin, welche bis zu einer mit Gesellscha terbeschluss

vom 01. Oktober 1999 (im Handelsreglster elngetragen am 02.

November 1999) erfolgten Umfirmierung als S_

—GmbH firmierte, ist Inhaberin der am 05. November
1997 angemeldeten und am 02. Februar 1998 fiir Korbwaren und

"Futtermittel eingetragenen Wortmarke 397 52 600 ,Claro“. Un-
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ter Verwendung der Internet-Domain ,claro-tiernahrung.de® be-

wirbt sie seit dem 19. November 1999 Tieffuttermittel.

Am 05. Oktober 1999 meldete die Beklagte die Internet-Domain
nCclaro.de® fur sich bei der DENIC an. Dort hialt sie Informa-

tionen fir Jugendliche Uber Bildung, Jobs etc. vor.

Die Klagerin halt die Eintrégung der Domain fir eine Verlet-

zung ihres Namens- und Markenrechts und hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir
jeden Fall der:Zuwiderhandlung fadlligen Ordnungsgeldes
bié zu 100.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, - im Wiederholungsfallé bis zu zwei Jahren,
wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ih-
rem jeWeiligeh Geschaftsfihrer zu vollziehen ist, zu un-

terlassen,

‘die fir die Beklagte bestehende Internet-Domain-

Anschrift ,Claro.de™ zu behutzen.
Die Beklagte hat beantragt,

”die'Klage abzuweisen.

Sie hat darauf verwiesen, ein Namensrecht der Klagerin an der

Bezeichnung ,claro" -sei erst mit Eintragung im Handelsregi-

" ster, mithin-erst nach Anmeldung und Reg;strieruhg der Domain

nClaro.de™ zu ihren - der Beklagten.— Gunsten entstanden.

' Markenrechtliche Anspriiche schieden wegen fehlender Aknlich-

keit der jeweiligen Waren und Dienstleistungen aus.

Das Landgericht hat sich die Auffassung der Beklagten zu ei-

gen gemacht und die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klagerin mit ihrer Beru-
fung. Sie verweist darauf, ,Claro™ habe sich als Schlagwort
fur ihr,Uhtérnehmen durchgesetzt, was sie zu ihrer Umfirmie-

rung veranlasst habe. Die Beklagte habe ihr Namens=- und Mar-
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kenrecht verletzt und dies gegentliber der DENIC verschw1ngen,
nur so habe sie eine Registrierung der Domain erreichen k&n-
nen. Zudem greife § 14 Abs. 5 MarkenG ein. Sie beantragt da-

her,”

‘.

unter Abahderung des angefochtenen Urteils die- Beklagte
zZzu verurteilen, es bei Meldung elnes fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falllgen Ordnungsgeldes bis zu

.100.000, 00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwel Jahren, wobei
die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem
jewelllgen Geschaftsfithrer zu vollziehen ist, zu unter-

lassen,

die fiur die Beklagte bestehende Internet -Domain-

Anschrift ,Clard.de" zu benutzen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

vSle verteidigt das angefochtene Urteil unter Erqanzung und

‘Vertlefung ihres erstlnstanzllchen Vorbringens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach-" und Streitstandes
wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsédtze der Partei-

. en verwiesen.

Entscheidun g's'g rinde :
Die Befufung der Klagerin hat keinen Erfolg.
I.

Anspriiche aus einem-Unternehmenskennzeichen (§ 15 MarkengG)

Stehen der Klagerin nicht zu.
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l.‘ N

Sie hat bereits nicht dargetan, vor der Eintragunq der Umfir-
mierung im Handelsregister am 02. November 1999 im Verkehr
als ,Claro® (méglichefweise in Verbindung mit Zusatzen) auf-
getreten zu sein; Schutz fir Unternehménskeﬁnzeichﬁen ent-

steht erst mit Aufnahme der Benutzung, § 5 Abs. 2 MarkénG.

Ihre Firma lautete zundchst ,,SI—'GmbH“‘.

. Die Anderung des Gesellschaftsvertrages'vom 01. Oktober 1999

..wurde‘erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam} § 54

Abs. 3 GmbHG. Die Kl&gerin hédtte also bis zu diesem Zeitpunkt
nicht einen Teil ihrer Firma als Firmenschlagwort benutzen.

kénnen (vgl. fir diese Fallgeétaltung BGH GRUR 2000, 605 -

‘comtes/ComTel). Eine weitere Bezeichnung fUr ein Unternehmen

kann nur unter besonderen Umstanden (Fiihrung eines organisa-

" torisch abgesonderten Betriebes) gefﬁhrt werden, fiur die
nichts ersichtlich ist. Insbesondere ist nicht ersichtlich,

dass die Klagerin vorab ,Claro™ als Unternehmenskennzeichen

gefithrt und nicht lediglich als Marke verwendet hat.

Danach hat die Beklagte durch Ahmeldung der Domain am 05. Ok-

tober‘1999'und alsbaldige Benutzung einen prioritatsélteren
(§ 6 MarkenG) Werktitelschutz erlangt, § > Abs. 3 MérkenG.
Sie benutzt die Web-Site ausweislich der vorgelegten Ausziige
- wenn auch moéglicherweise nur durch Weiterverweisung auf
"chué.de“ als Untergliederungseinheit - als Bezeichnung fir
eine Sammlung VonlArtikeln; die Jugendliche besonders anspre-

chen, und damit als Internet-Zeitschrift. Dass sie teilweise

als ,Claro !™ bezeichnet wird, ist angesichts der DENIC-

Registrierungsbedingungen unerheplich. An die Kénnzeichnungs—
kraft von Titeln Sind geringe Anforderﬁngen zu stellen (vgl.

BGH NJW-RR 2000, 1062 - FACTS). Dass es ein Wort aus dem Ju-

gendjargon (im Sinne VOh ~Okay") Ubernimmt, ist daher un-

schadlich, begriindet vielmehr die Kennzéichnungskraft.
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2 .
Zudem fehlt es an einer Verwechslungégefahr im Sinne des § 15

Abs. 2 MarkenG.

Die Parteien sind derart branchenfern, dass bei dem Verkehr

. nicht die Vorstellung aufkommen kann, die Parteien seien
Ildentlsch oder stiinden in einer organlsatorlschen oder 1li-
zenzrechtlichen Beziehung zuelinander (vgl. allgemeln dazu OLG
Frankfurt NJW-RR 2001, 547 - alcon. de). Die Klagerin ver-
trelbt Korbwaren und Tierfuttermittel, wihrend die Beklagte
im Nachrlchtengeschaft tatlg ist. Von elner derartigen Bran-
chenferne, die zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr

fihrt, geht auch die Klégerin»ersichtlich‘aus.

~Auf- die sich im Zusammenhang mit. der Verwechslungsgefahr von
Unternehmenskennzelchen und Werktlteln ergebenden" besonderen
Probleme (vgl. BGH NJW 2000, 3355 - Biicher fiir eine bessere

Welt) kommt es danach nicht mehr an.

Auf das Merkmal der Verwechslungsgefahr unter dem Ge51chts—
'punkt der Branchennahe kann nicht ver21ch et werden (vgl.
Reinhart, WRP 2001, 14 Fezer WRP 2000, 669, 674; s. aber Mar—.
witz WRP 2001, 9). Der Gesetzgebef hat den Schutz von Untér—
néhmenskennzeichen auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
- sowie die Fallgestaltung der Bekannthelt nach § 15 Abs. 3
MarkenG (dazu 3.) - beschrankt. Ebenso 1st der Schutzberelch
von Marken - wiederum abgesehen von den Fallen der Bekanﬁtf
‘heit - aﬁf identische oder &hnliche Waren bzw. Dienstleistun-
gén'beg}énzt (§ 14 Abs.'Z Nr. 2 MarkenG). Ein - intérnetspe—
zifischer - vollstindiger Schutz ist demgegeniiber nicht vor-
gesehen. DasAInternet ist hier lediglich ein Mittel zur Pri-
sentation von Waren bzw. Dienstleistungen,.nicht die Ware
bzw. die Dienstleistung selber (vgl. Viefhues NJW 2000,
3239). Allein die Tatsache, dass sich ein Unternehmen eines

bestimmten Vertriebswegs oder WerbemittelS‘unte;fseinem Un-
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ternehmenskennzeichen bedient, schlieBt nicht aus, dass ein

anderes - hinreichend branchenfernes - Unternehmen mit dem
gleichen Unternehmenskennzeichen ebenfalls den Vertriebsweg
oder das Werbemittel nutzt. Auch der Aufruf einer bestimmten
Website, deren Domain mit einem Unternehmenskennzeichen iden-

tisch ist, fiithrt noch nicht zu einer Verwechslung, weil der

.Ihternethenutzer auf Grund der Vielzahl der nach dem Gesetz

‘nebeneinander koexistierenden Unternehmenskennzeichen und

Marken (vgl. fur ,Claro® die Liste Bl. 29 - 31 GA) nicht da-
von ausgehen kann, er erreiche damit eine Web-Site gerade des

von ihm gesuchten Unternehmens.

Auch internetspezifische Grinde sind fiir einen weitergehenden

.Schutz sind nicht ersichtlich. Es kann offenb1eiben, ob eine

derartlge - den Wortlaut ersichtlich ”sprengende“ - Auslegung
des. Markengesetzes als verhdltnismiBig jungem Gesetz grund-
satzllch méglich ist und ob eine derartlge Auslegung von der
dem Markengesetz zugrunde liegenden Richtlinie 89/104/EWG ge-
deckt ware. Denn eine solche Auslegung ist sachlich nicht ge-
boten. Zwar koénnen im Internet - anders als im sonstigen Ver-
‘kehr - gleiche Unternehmenskennieichen oder Marken hinsicht-
lich unterschiedlicher Branchen oder Waren/Dienstleistungen
nicht derart koexistieren, dass sie als gleiche domain beiden
Marken/Unternehmen zur Verfligung stehen, wenn nicht freiwil-
lig "domaiﬁ—Sharing“—Vertrége'zu Stande kommen. Dies ist aber
hinzunehmen. Zum einen ist es technisch m&glich, anstelle '

'gleichér Domainnamen auch nur geringfiigig abweichende Domains

. zu nutzen (die Klédgerin ist. Inhaberin der domain.,claro-

tiernahrung.de™), zum anderen kann ein Nutzer des Internets
mit Hilfe von SﬁchmasChinen'die.von ihm gewUnschte Website
auffinden. Dementsprechend hat‘der Bundesgerichtshéf ~Umlei-
tungseffekte® durch bestimmte domains fiir wettbewerbsrecht-
lich unerheblich gehalten (Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).
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3.
Anspriiche aus § 15 Abs. 3 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Zwar macht die Klégérin - zur gleichlautenden Marke - gel-
tend, ,Claro™ sei ”bekannt“.-Bereits dies wird aber nicht ni-
her dargelegt. Umsatzzahlen und WerbemittelaufWand die auf
eine Bekanntheit hindeuten kéhnten, werden nicht Vorgelegt
"}Gegen eine Bekanntheit spricht vor allem die verhaltnisméBRig
‘kurze Zeit, in der Marke und Unternehmenskennzelchen in einer

seit langem bestehenden Branche existieren.

Zudem fehlt es an Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wert-
'schatzung der geschéftlichen Bezelchnung ohne rechtfertigen-

_ den Grund. Alleln die Nutzung einer gleichlautenden Domain
reicht nicht aus (vgl. OLG Frankfurt, NJW-RR 2001, 547 -
alcon.de; Viefhues NJW 2000, 3229) . Die Klagerin trigt nichts
dazu vor, dass gerade den - potentiellen - Nutzern der Web-
Site ihre Erzeugnisse, die sich in eihem schmalen Marksegment
bewegen, bekannt sind; sie spricht von einer Bekanntheit ,bei
dem angesprochenen Verkehrskreis“, d.h.‘den Kaufern von Tier-
futtermitteln Es ist nichts dafiir vorgetragen, dass sich die
‘von den Parteien angesprochenen Verkehrskreise in erheblichem
'Umfange Uberschneiden. Zudem liegen die Erzeugnisse der Kla—
gerin, Tlerfuttermlutel so weit vom Int ernetangebct der Be-
klagten entfernt, dass ein Imagetransfer von Waren ZUu einem
';Werktltel‘kaum vorstellbar erscheint, zumal es sich beim An-

'gebot der Kligerin nicht um Luxusprodukte handelt.
4.

Aus der Vorschrift des § 12 BGRB ergeben sich im Streitfall
keine weitergehenden Ansprlche als aus § 15 MarkenG (vgl. OLG

Frankfurt a.a.o0.).
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II.

Auch markenrechtliche Anspriiche (§ 14 Abs. 2 MarkenG) stehen
der Klagerin nicht zu. Die Ausfithrungen unter I. zur fehlen-
den Verwechslungsgefahr (2.) und zum Ausscheiden eines erwei-

terten Schutzes wegen Bekanntheit (3.) gelten entsprechend.

III.

Ansprluche wegen sittenwidriger Behinderungt(§vl UWG; soge-

nanntes Domain-Grabbing) sind nicht'ersichtlich. Es ist

‘nichts dafiir vorgetragen, dass die Beklagte sich die Domain

hat registrieren lassen, um die Klagerin in ihrer geschaftli-
chen Betdtigung zu behindern oder zum Abkauf dér Domain zu
bewegen. Dagegen spricht, dass die Bekiagte ihre Domain tat-
sachlich nutzt. Die Klédgerin meint zwar, es seien keine Nut-
zungshandlungen ersichtlich, ausweilslich der vorgelegﬁen

~Websites®™ wird die Domain aber als Link zu Unterseiten von

- »focus.de“ benutzt. Abgesehen davon hat die Beklagte nicht

eine Vielzahl von Domains -angemeldet und sie sodann Interes-
sierfen 2ﬁm'Kauf angeboten, wie dies bei Domain-Grabbing ty-
pisch ist (vgl. -auch BGH Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).

Iv.

Da nach dem oben Gesagten die Beklagte keine Kennzeichenrech-

te verletzt hat, kann sich die Klagerin auch nicht auf eine

Verletzung des § 3 Abs. 1 der DENIC-Registrierungsbedingungen

berufen. Es kann daher offenbleiben, ob diese Bestimmung als

~vertrag zugunsten Dritter® anéusehen ist.

V.

- Die Nébenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nf. 10,

713 ZPO.
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Die Beschwer der Kligerin ﬁbersteigt'60.000,00 DM nicht.
Grinde fiir die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich,

'§,546 Abs. 1 ZPO.

Der Berufungsstreitwert wird auf 30. OOO 00 DM festgesefzt
Dles entspricht der unangegriffen gebllebenen Angabe der Kla—
_gerin. Auch nach Erérterung im Termin vom 29. Mai 2001 hat
keine der Partelen einer Festsetzung»auf diesen Betrag wider-
" sprochen. Der im Kennzeichenstreitsachen verhdltnismiafRig
niedrige Betrag ist angesichts der Tatsache, dass die Klage-

rln ahnllche domains verwenden kann, nachvollziehbar.

.Berneke : Dr. Schmidt SchUttpelZ
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IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

20 U 5/01° ' _ Verkindet am 19. Juni 2001
34 0 92/00 : _, _Justizangestellte
LG Diisseldorf als Urkundsbeamter der

(

Geschaftsstelle

In dem Rechtsstreit

lavo - Titynabhran
der C.~ crbH, [

S

‘Klagerin und Berufungsklégerin,

Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte Dr. »Peschel}, -Pohle,

geg

Internet

Dr. Tiily, Komanek, Dr. Moehren,
Dick, Allmendinger, Bruns und Hartig

g in Diisseldorf,

e

e n
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die FOCUS Online GmbH, vertreten durch die Geschaftsfuhrer
Helmut Markwort und Jo6rg BueroBe, ArabellastraBe 23, 81925

Miinchen,
Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. Weinheimer

in Diisseldorf,

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Disseldorf auf
die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandesgericht Berneke und dle Richter

am Oberlandesgericht Dr. Schmidt und Schiittpelz
fir Recht erkannt:

Die Berufung der K%agerln gegen das Urtell der 4. Kam-
mer flr Handelssachen des Landgerichts Diisseldorf vom

06.. Dezember 2000 wird zurlickgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

- Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Dle Klagerin, welche bis zu einer mit Gesellscha terbeschluss

vom 01. Oktober 1999 (im Handelsreglster elngetragen am 02.

November 1999) erfolgten Umfirmierung als S_

—GmbH firmierte, ist Inhaberin der am 05. November
1997 angemeldeten und am 02. Februar 1998 fiir Korbwaren und

"Futtermittel eingetragenen Wortmarke 397 52 600 ,Claro“. Un-
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ter Verwendung der Internet-Domain ,claro-tiernahrung.de® be-

wirbt sie seit dem 19. November 1999 Tieffuttermittel.

Am 05. Oktober 1999 meldete die Beklagte die Internet-Domain
nCclaro.de® fur sich bei der DENIC an. Dort hialt sie Informa-

tionen fir Jugendliche Uber Bildung, Jobs etc. vor.

Die Klagerin halt die Eintrégung der Domain fir eine Verlet-

zung ihres Namens- und Markenrechts und hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir
jeden Fall der:Zuwiderhandlung fadlligen Ordnungsgeldes
bié zu 100.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, - im Wiederholungsfallé bis zu zwei Jahren,
wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ih-
rem jeWeiligeh Geschaftsfihrer zu vollziehen ist, zu un-

terlassen,

‘die fir die Beklagte bestehende Internet-Domain-

Anschrift ,Claro.de™ zu behutzen.
Die Beklagte hat beantragt,

”die'Klage abzuweisen.

Sie hat darauf verwiesen, ein Namensrecht der Klagerin an der

Bezeichnung ,claro" -sei erst mit Eintragung im Handelsregi-

" ster, mithin-erst nach Anmeldung und Reg;strieruhg der Domain

nClaro.de™ zu ihren - der Beklagten.— Gunsten entstanden.

' Markenrechtliche Anspriiche schieden wegen fehlender Aknlich-

keit der jeweiligen Waren und Dienstleistungen aus.

Das Landgericht hat sich die Auffassung der Beklagten zu ei-

gen gemacht und die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klagerin mit ihrer Beru-
fung. Sie verweist darauf, ,Claro™ habe sich als Schlagwort
fur ihr,Uhtérnehmen durchgesetzt, was sie zu ihrer Umfirmie-

rung veranlasst habe. Die Beklagte habe ihr Namens=- und Mar-
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kenrecht verletzt und dies gegentliber der DENIC verschw1ngen,
nur so habe sie eine Registrierung der Domain erreichen k&n-
nen. Zudem greife § 14 Abs. 5 MarkenG ein. Sie beantragt da-

her,”

‘.

unter Abahderung des angefochtenen Urteils die- Beklagte
zZzu verurteilen, es bei Meldung elnes fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falllgen Ordnungsgeldes bis zu

.100.000, 00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwel Jahren, wobei
die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem
jewelllgen Geschaftsfithrer zu vollziehen ist, zu unter-

lassen,

die fiur die Beklagte bestehende Internet -Domain-

Anschrift ,Clard.de" zu benutzen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

vSle verteidigt das angefochtene Urteil unter Erqanzung und

‘Vertlefung ihres erstlnstanzllchen Vorbringens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach-" und Streitstandes
wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsédtze der Partei-

. en verwiesen.

Entscheidun g's'g rinde :
Die Befufung der Klagerin hat keinen Erfolg.
I.

Anspriiche aus einem-Unternehmenskennzeichen (§ 15 MarkengG)

Stehen der Klagerin nicht zu.
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l.‘ N

Sie hat bereits nicht dargetan, vor der Eintragunq der Umfir-
mierung im Handelsregister am 02. November 1999 im Verkehr
als ,Claro® (méglichefweise in Verbindung mit Zusatzen) auf-
getreten zu sein; Schutz fir Unternehménskeﬁnzeichﬁen ent-

steht erst mit Aufnahme der Benutzung, § 5 Abs. 2 MarkénG.

Ihre Firma lautete zundchst ,,SI—'GmbH“‘.

. Die Anderung des Gesellschaftsvertrages'vom 01. Oktober 1999

..wurde‘erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam} § 54

Abs. 3 GmbHG. Die Kl&gerin hédtte also bis zu diesem Zeitpunkt
nicht einen Teil ihrer Firma als Firmenschlagwort benutzen.

kénnen (vgl. fir diese Fallgeétaltung BGH GRUR 2000, 605 -

‘comtes/ComTel). Eine weitere Bezeichnung fUr ein Unternehmen

kann nur unter besonderen Umstanden (Fiihrung eines organisa-

" torisch abgesonderten Betriebes) gefﬁhrt werden, fiur die
nichts ersichtlich ist. Insbesondere ist nicht ersichtlich,

dass die Klagerin vorab ,Claro™ als Unternehmenskennzeichen

gefithrt und nicht lediglich als Marke verwendet hat.

Danach hat die Beklagte durch Ahmeldung der Domain am 05. Ok-

tober‘1999'und alsbaldige Benutzung einen prioritatsélteren
(§ 6 MarkenG) Werktitelschutz erlangt, § > Abs. 3 MérkenG.
Sie benutzt die Web-Site ausweislich der vorgelegten Ausziige
- wenn auch moéglicherweise nur durch Weiterverweisung auf
"chué.de“ als Untergliederungseinheit - als Bezeichnung fir
eine Sammlung VonlArtikeln; die Jugendliche besonders anspre-

chen, und damit als Internet-Zeitschrift. Dass sie teilweise

als ,Claro !™ bezeichnet wird, ist angesichts der DENIC-

Registrierungsbedingungen unerheplich. An die Kénnzeichnungs—
kraft von Titeln Sind geringe Anforderﬁngen zu stellen (vgl.

BGH NJW-RR 2000, 1062 - FACTS). Dass es ein Wort aus dem Ju-

gendjargon (im Sinne VOh ~Okay") Ubernimmt, ist daher un-

schadlich, begriindet vielmehr die Kennzéichnungskraft.
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2 .
Zudem fehlt es an einer Verwechslungégefahr im Sinne des § 15

Abs. 2 MarkenG.

Die Parteien sind derart branchenfern, dass bei dem Verkehr

. nicht die Vorstellung aufkommen kann, die Parteien seien
Ildentlsch oder stiinden in einer organlsatorlschen oder 1li-
zenzrechtlichen Beziehung zuelinander (vgl. allgemeln dazu OLG
Frankfurt NJW-RR 2001, 547 - alcon. de). Die Klagerin ver-
trelbt Korbwaren und Tierfuttermittel, wihrend die Beklagte
im Nachrlchtengeschaft tatlg ist. Von elner derartigen Bran-
chenferne, die zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr

fihrt, geht auch die Klégerin»ersichtlich‘aus.

~Auf- die sich im Zusammenhang mit. der Verwechslungsgefahr von
Unternehmenskennzelchen und Werktlteln ergebenden" besonderen
Probleme (vgl. BGH NJW 2000, 3355 - Biicher fiir eine bessere

Welt) kommt es danach nicht mehr an.

Auf das Merkmal der Verwechslungsgefahr unter dem Ge51chts—
'punkt der Branchennahe kann nicht ver21ch et werden (vgl.
Reinhart, WRP 2001, 14 Fezer WRP 2000, 669, 674; s. aber Mar—.
witz WRP 2001, 9). Der Gesetzgebef hat den Schutz von Untér—
néhmenskennzeichen auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
- sowie die Fallgestaltung der Bekannthelt nach § 15 Abs. 3
MarkenG (dazu 3.) - beschrankt. Ebenso 1st der Schutzberelch
von Marken - wiederum abgesehen von den Fallen der Bekanﬁtf
‘heit - aﬁf identische oder &hnliche Waren bzw. Dienstleistun-
gén'beg}énzt (§ 14 Abs.'Z Nr. 2 MarkenG). Ein - intérnetspe—
zifischer - vollstindiger Schutz ist demgegeniiber nicht vor-
gesehen. DasAInternet ist hier lediglich ein Mittel zur Pri-
sentation von Waren bzw. Dienstleistungen,.nicht die Ware
bzw. die Dienstleistung selber (vgl. Viefhues NJW 2000,
3239). Allein die Tatsache, dass sich ein Unternehmen eines

bestimmten Vertriebswegs oder WerbemittelS‘unte;fseinem Un-
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ternehmenskennzeichen bedient, schlieBt nicht aus, dass ein

anderes - hinreichend branchenfernes - Unternehmen mit dem
gleichen Unternehmenskennzeichen ebenfalls den Vertriebsweg
oder das Werbemittel nutzt. Auch der Aufruf einer bestimmten
Website, deren Domain mit einem Unternehmenskennzeichen iden-

tisch ist, fiithrt noch nicht zu einer Verwechslung, weil der

.Ihternethenutzer auf Grund der Vielzahl der nach dem Gesetz

‘nebeneinander koexistierenden Unternehmenskennzeichen und

Marken (vgl. fur ,Claro® die Liste Bl. 29 - 31 GA) nicht da-
von ausgehen kann, er erreiche damit eine Web-Site gerade des

von ihm gesuchten Unternehmens.

Auch internetspezifische Grinde sind fiir einen weitergehenden

.Schutz sind nicht ersichtlich. Es kann offenb1eiben, ob eine

derartlge - den Wortlaut ersichtlich ”sprengende“ - Auslegung
des. Markengesetzes als verhdltnismiBig jungem Gesetz grund-
satzllch méglich ist und ob eine derartlge Auslegung von der
dem Markengesetz zugrunde liegenden Richtlinie 89/104/EWG ge-
deckt ware. Denn eine solche Auslegung ist sachlich nicht ge-
boten. Zwar koénnen im Internet - anders als im sonstigen Ver-
‘kehr - gleiche Unternehmenskennieichen oder Marken hinsicht-
lich unterschiedlicher Branchen oder Waren/Dienstleistungen
nicht derart koexistieren, dass sie als gleiche domain beiden
Marken/Unternehmen zur Verfligung stehen, wenn nicht freiwil-
lig "domaiﬁ—Sharing“—Vertrége'zu Stande kommen. Dies ist aber
hinzunehmen. Zum einen ist es technisch m&glich, anstelle '

'gleichér Domainnamen auch nur geringfiigig abweichende Domains

. zu nutzen (die Klédgerin ist. Inhaberin der domain.,claro-

tiernahrung.de™), zum anderen kann ein Nutzer des Internets
mit Hilfe von SﬁchmasChinen'die.von ihm gewUnschte Website
auffinden. Dementsprechend hat‘der Bundesgerichtshéf ~Umlei-
tungseffekte® durch bestimmte domains fiir wettbewerbsrecht-
lich unerheblich gehalten (Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).
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3.
Anspriiche aus § 15 Abs. 3 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Zwar macht die Klégérin - zur gleichlautenden Marke - gel-
tend, ,Claro™ sei ”bekannt“.-Bereits dies wird aber nicht ni-
her dargelegt. Umsatzzahlen und WerbemittelaufWand die auf
eine Bekanntheit hindeuten kéhnten, werden nicht Vorgelegt
"}Gegen eine Bekanntheit spricht vor allem die verhaltnisméBRig
‘kurze Zeit, in der Marke und Unternehmenskennzelchen in einer

seit langem bestehenden Branche existieren.

Zudem fehlt es an Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wert-
'schatzung der geschéftlichen Bezelchnung ohne rechtfertigen-

_ den Grund. Alleln die Nutzung einer gleichlautenden Domain
reicht nicht aus (vgl. OLG Frankfurt, NJW-RR 2001, 547 -
alcon.de; Viefhues NJW 2000, 3229) . Die Klagerin trigt nichts
dazu vor, dass gerade den - potentiellen - Nutzern der Web-
Site ihre Erzeugnisse, die sich in eihem schmalen Marksegment
bewegen, bekannt sind; sie spricht von einer Bekanntheit ,bei
dem angesprochenen Verkehrskreis“, d.h.‘den Kaufern von Tier-
futtermitteln Es ist nichts dafiir vorgetragen, dass sich die
‘von den Parteien angesprochenen Verkehrskreise in erheblichem
'Umfange Uberschneiden. Zudem liegen die Erzeugnisse der Kla—
gerin, Tlerfuttermlutel so weit vom Int ernetangebct der Be-
klagten entfernt, dass ein Imagetransfer von Waren ZUu einem
';Werktltel‘kaum vorstellbar erscheint, zumal es sich beim An-

'gebot der Kligerin nicht um Luxusprodukte handelt.
4.

Aus der Vorschrift des § 12 BGRB ergeben sich im Streitfall
keine weitergehenden Ansprlche als aus § 15 MarkenG (vgl. OLG

Frankfurt a.a.o0.).
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II.

Auch markenrechtliche Anspriiche (§ 14 Abs. 2 MarkenG) stehen
der Klagerin nicht zu. Die Ausfithrungen unter I. zur fehlen-
den Verwechslungsgefahr (2.) und zum Ausscheiden eines erwei-

terten Schutzes wegen Bekanntheit (3.) gelten entsprechend.

III.

Ansprluche wegen sittenwidriger Behinderungt(§vl UWG; soge-

nanntes Domain-Grabbing) sind nicht'ersichtlich. Es ist

‘nichts dafiir vorgetragen, dass die Beklagte sich die Domain

hat registrieren lassen, um die Klagerin in ihrer geschaftli-
chen Betdtigung zu behindern oder zum Abkauf dér Domain zu
bewegen. Dagegen spricht, dass die Bekiagte ihre Domain tat-
sachlich nutzt. Die Klédgerin meint zwar, es seien keine Nut-
zungshandlungen ersichtlich, ausweilslich der vorgelegﬁen

~Websites®™ wird die Domain aber als Link zu Unterseiten von

- »focus.de“ benutzt. Abgesehen davon hat die Beklagte nicht

eine Vielzahl von Domains -angemeldet und sie sodann Interes-
sierfen 2ﬁm'Kauf angeboten, wie dies bei Domain-Grabbing ty-
pisch ist (vgl. -auch BGH Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).

Iv.

Da nach dem oben Gesagten die Beklagte keine Kennzeichenrech-

te verletzt hat, kann sich die Klagerin auch nicht auf eine

Verletzung des § 3 Abs. 1 der DENIC-Registrierungsbedingungen

berufen. Es kann daher offenbleiben, ob diese Bestimmung als

~vertrag zugunsten Dritter® anéusehen ist.

V.

- Die Nébenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nf. 10,

713 ZPO.
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Die Beschwer der Kligerin ﬁbersteigt'60.000,00 DM nicht.
Grinde fiir die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich,

'§,546 Abs. 1 ZPO.

Der Berufungsstreitwert wird auf 30. OOO 00 DM festgesefzt
Dles entspricht der unangegriffen gebllebenen Angabe der Kla—
_gerin. Auch nach Erérterung im Termin vom 29. Mai 2001 hat
keine der Partelen einer Festsetzung»auf diesen Betrag wider-
" sprochen. Der im Kennzeichenstreitsachen verhdltnismiafRig
niedrige Betrag ist angesichts der Tatsache, dass die Klage-

rln ahnllche domains verwenden kann, nachvollziehbar.

.Berneke : Dr. Schmidt SchUttpelZ
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IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

20 U 5/01° ' _ Verkindet am 19. Juni 2001
34 0 92/00 : _, _Justizangestellte
LG Diisseldorf als Urkundsbeamter der

(

Geschaftsstelle

In dem Rechtsstreit

lavo - Titynabhran
der C.~ crbH, [

S

‘Klagerin und Berufungsklégerin,

Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte Dr. »Peschel}, -Pohle,

geg

Internet

Dr. Tiily, Komanek, Dr. Moehren,
Dick, Allmendinger, Bruns und Hartig

g in Diisseldorf,

e

e n
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die FOCUS Online GmbH, vertreten durch die Geschaftsfuhrer
Helmut Markwort und Jo6rg BueroBe, ArabellastraBe 23, 81925

Miinchen,
Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. Weinheimer

in Diisseldorf,

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Disseldorf auf
die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandesgericht Berneke und dle Richter

am Oberlandesgericht Dr. Schmidt und Schiittpelz
fir Recht erkannt:

Die Berufung der K%agerln gegen das Urtell der 4. Kam-
mer flr Handelssachen des Landgerichts Diisseldorf vom

06.. Dezember 2000 wird zurlickgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

- Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Dle Klagerin, welche bis zu einer mit Gesellscha terbeschluss

vom 01. Oktober 1999 (im Handelsreglster elngetragen am 02.

November 1999) erfolgten Umfirmierung als S_

—GmbH firmierte, ist Inhaberin der am 05. November
1997 angemeldeten und am 02. Februar 1998 fiir Korbwaren und

"Futtermittel eingetragenen Wortmarke 397 52 600 ,Claro“. Un-
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ter Verwendung der Internet-Domain ,claro-tiernahrung.de® be-

wirbt sie seit dem 19. November 1999 Tieffuttermittel.

Am 05. Oktober 1999 meldete die Beklagte die Internet-Domain
nCclaro.de® fur sich bei der DENIC an. Dort hialt sie Informa-

tionen fir Jugendliche Uber Bildung, Jobs etc. vor.

Die Klagerin halt die Eintrégung der Domain fir eine Verlet-

zung ihres Namens- und Markenrechts und hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir
jeden Fall der:Zuwiderhandlung fadlligen Ordnungsgeldes
bié zu 100.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, - im Wiederholungsfallé bis zu zwei Jahren,
wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ih-
rem jeWeiligeh Geschaftsfihrer zu vollziehen ist, zu un-

terlassen,

‘die fir die Beklagte bestehende Internet-Domain-

Anschrift ,Claro.de™ zu behutzen.
Die Beklagte hat beantragt,

”die'Klage abzuweisen.

Sie hat darauf verwiesen, ein Namensrecht der Klagerin an der

Bezeichnung ,claro" -sei erst mit Eintragung im Handelsregi-

" ster, mithin-erst nach Anmeldung und Reg;strieruhg der Domain

nClaro.de™ zu ihren - der Beklagten.— Gunsten entstanden.

' Markenrechtliche Anspriiche schieden wegen fehlender Aknlich-

keit der jeweiligen Waren und Dienstleistungen aus.

Das Landgericht hat sich die Auffassung der Beklagten zu ei-

gen gemacht und die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klagerin mit ihrer Beru-
fung. Sie verweist darauf, ,Claro™ habe sich als Schlagwort
fur ihr,Uhtérnehmen durchgesetzt, was sie zu ihrer Umfirmie-

rung veranlasst habe. Die Beklagte habe ihr Namens=- und Mar-
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kenrecht verletzt und dies gegentliber der DENIC verschw1ngen,
nur so habe sie eine Registrierung der Domain erreichen k&n-
nen. Zudem greife § 14 Abs. 5 MarkenG ein. Sie beantragt da-

her,”

‘.

unter Abahderung des angefochtenen Urteils die- Beklagte
zZzu verurteilen, es bei Meldung elnes fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falllgen Ordnungsgeldes bis zu

.100.000, 00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwel Jahren, wobei
die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem
jewelllgen Geschaftsfithrer zu vollziehen ist, zu unter-

lassen,

die fiur die Beklagte bestehende Internet -Domain-

Anschrift ,Clard.de" zu benutzen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

vSle verteidigt das angefochtene Urteil unter Erqanzung und

‘Vertlefung ihres erstlnstanzllchen Vorbringens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach-" und Streitstandes
wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsédtze der Partei-

. en verwiesen.

Entscheidun g's'g rinde :
Die Befufung der Klagerin hat keinen Erfolg.
I.

Anspriiche aus einem-Unternehmenskennzeichen (§ 15 MarkengG)

Stehen der Klagerin nicht zu.
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l.‘ N

Sie hat bereits nicht dargetan, vor der Eintragunq der Umfir-
mierung im Handelsregister am 02. November 1999 im Verkehr
als ,Claro® (méglichefweise in Verbindung mit Zusatzen) auf-
getreten zu sein; Schutz fir Unternehménskeﬁnzeichﬁen ent-

steht erst mit Aufnahme der Benutzung, § 5 Abs. 2 MarkénG.

Ihre Firma lautete zundchst ,,SI—'GmbH“‘.

. Die Anderung des Gesellschaftsvertrages'vom 01. Oktober 1999

..wurde‘erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam} § 54

Abs. 3 GmbHG. Die Kl&gerin hédtte also bis zu diesem Zeitpunkt
nicht einen Teil ihrer Firma als Firmenschlagwort benutzen.

kénnen (vgl. fir diese Fallgeétaltung BGH GRUR 2000, 605 -

‘comtes/ComTel). Eine weitere Bezeichnung fUr ein Unternehmen

kann nur unter besonderen Umstanden (Fiihrung eines organisa-

" torisch abgesonderten Betriebes) gefﬁhrt werden, fiur die
nichts ersichtlich ist. Insbesondere ist nicht ersichtlich,

dass die Klagerin vorab ,Claro™ als Unternehmenskennzeichen

gefithrt und nicht lediglich als Marke verwendet hat.

Danach hat die Beklagte durch Ahmeldung der Domain am 05. Ok-

tober‘1999'und alsbaldige Benutzung einen prioritatsélteren
(§ 6 MarkenG) Werktitelschutz erlangt, § > Abs. 3 MérkenG.
Sie benutzt die Web-Site ausweislich der vorgelegten Ausziige
- wenn auch moéglicherweise nur durch Weiterverweisung auf
"chué.de“ als Untergliederungseinheit - als Bezeichnung fir
eine Sammlung VonlArtikeln; die Jugendliche besonders anspre-

chen, und damit als Internet-Zeitschrift. Dass sie teilweise

als ,Claro !™ bezeichnet wird, ist angesichts der DENIC-

Registrierungsbedingungen unerheplich. An die Kénnzeichnungs—
kraft von Titeln Sind geringe Anforderﬁngen zu stellen (vgl.

BGH NJW-RR 2000, 1062 - FACTS). Dass es ein Wort aus dem Ju-

gendjargon (im Sinne VOh ~Okay") Ubernimmt, ist daher un-

schadlich, begriindet vielmehr die Kennzéichnungskraft.
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2 .
Zudem fehlt es an einer Verwechslungégefahr im Sinne des § 15

Abs. 2 MarkenG.

Die Parteien sind derart branchenfern, dass bei dem Verkehr

. nicht die Vorstellung aufkommen kann, die Parteien seien
Ildentlsch oder stiinden in einer organlsatorlschen oder 1li-
zenzrechtlichen Beziehung zuelinander (vgl. allgemeln dazu OLG
Frankfurt NJW-RR 2001, 547 - alcon. de). Die Klagerin ver-
trelbt Korbwaren und Tierfuttermittel, wihrend die Beklagte
im Nachrlchtengeschaft tatlg ist. Von elner derartigen Bran-
chenferne, die zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr

fihrt, geht auch die Klégerin»ersichtlich‘aus.

~Auf- die sich im Zusammenhang mit. der Verwechslungsgefahr von
Unternehmenskennzelchen und Werktlteln ergebenden" besonderen
Probleme (vgl. BGH NJW 2000, 3355 - Biicher fiir eine bessere

Welt) kommt es danach nicht mehr an.

Auf das Merkmal der Verwechslungsgefahr unter dem Ge51chts—
'punkt der Branchennahe kann nicht ver21ch et werden (vgl.
Reinhart, WRP 2001, 14 Fezer WRP 2000, 669, 674; s. aber Mar—.
witz WRP 2001, 9). Der Gesetzgebef hat den Schutz von Untér—
néhmenskennzeichen auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
- sowie die Fallgestaltung der Bekannthelt nach § 15 Abs. 3
MarkenG (dazu 3.) - beschrankt. Ebenso 1st der Schutzberelch
von Marken - wiederum abgesehen von den Fallen der Bekanﬁtf
‘heit - aﬁf identische oder &hnliche Waren bzw. Dienstleistun-
gén'beg}énzt (§ 14 Abs.'Z Nr. 2 MarkenG). Ein - intérnetspe—
zifischer - vollstindiger Schutz ist demgegeniiber nicht vor-
gesehen. DasAInternet ist hier lediglich ein Mittel zur Pri-
sentation von Waren bzw. Dienstleistungen,.nicht die Ware
bzw. die Dienstleistung selber (vgl. Viefhues NJW 2000,
3239). Allein die Tatsache, dass sich ein Unternehmen eines

bestimmten Vertriebswegs oder WerbemittelS‘unte;fseinem Un-
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ternehmenskennzeichen bedient, schlieBt nicht aus, dass ein

anderes - hinreichend branchenfernes - Unternehmen mit dem
gleichen Unternehmenskennzeichen ebenfalls den Vertriebsweg
oder das Werbemittel nutzt. Auch der Aufruf einer bestimmten
Website, deren Domain mit einem Unternehmenskennzeichen iden-

tisch ist, fiithrt noch nicht zu einer Verwechslung, weil der

.Ihternethenutzer auf Grund der Vielzahl der nach dem Gesetz

‘nebeneinander koexistierenden Unternehmenskennzeichen und

Marken (vgl. fur ,Claro® die Liste Bl. 29 - 31 GA) nicht da-
von ausgehen kann, er erreiche damit eine Web-Site gerade des

von ihm gesuchten Unternehmens.

Auch internetspezifische Grinde sind fiir einen weitergehenden

.Schutz sind nicht ersichtlich. Es kann offenb1eiben, ob eine

derartlge - den Wortlaut ersichtlich ”sprengende“ - Auslegung
des. Markengesetzes als verhdltnismiBig jungem Gesetz grund-
satzllch méglich ist und ob eine derartlge Auslegung von der
dem Markengesetz zugrunde liegenden Richtlinie 89/104/EWG ge-
deckt ware. Denn eine solche Auslegung ist sachlich nicht ge-
boten. Zwar koénnen im Internet - anders als im sonstigen Ver-
‘kehr - gleiche Unternehmenskennieichen oder Marken hinsicht-
lich unterschiedlicher Branchen oder Waren/Dienstleistungen
nicht derart koexistieren, dass sie als gleiche domain beiden
Marken/Unternehmen zur Verfligung stehen, wenn nicht freiwil-
lig "domaiﬁ—Sharing“—Vertrége'zu Stande kommen. Dies ist aber
hinzunehmen. Zum einen ist es technisch m&glich, anstelle '

'gleichér Domainnamen auch nur geringfiigig abweichende Domains

. zu nutzen (die Klédgerin ist. Inhaberin der domain.,claro-

tiernahrung.de™), zum anderen kann ein Nutzer des Internets
mit Hilfe von SﬁchmasChinen'die.von ihm gewUnschte Website
auffinden. Dementsprechend hat‘der Bundesgerichtshéf ~Umlei-
tungseffekte® durch bestimmte domains fiir wettbewerbsrecht-
lich unerheblich gehalten (Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).
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3.
Anspriiche aus § 15 Abs. 3 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Zwar macht die Klégérin - zur gleichlautenden Marke - gel-
tend, ,Claro™ sei ”bekannt“.-Bereits dies wird aber nicht ni-
her dargelegt. Umsatzzahlen und WerbemittelaufWand die auf
eine Bekanntheit hindeuten kéhnten, werden nicht Vorgelegt
"}Gegen eine Bekanntheit spricht vor allem die verhaltnisméBRig
‘kurze Zeit, in der Marke und Unternehmenskennzelchen in einer

seit langem bestehenden Branche existieren.

Zudem fehlt es an Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wert-
'schatzung der geschéftlichen Bezelchnung ohne rechtfertigen-

_ den Grund. Alleln die Nutzung einer gleichlautenden Domain
reicht nicht aus (vgl. OLG Frankfurt, NJW-RR 2001, 547 -
alcon.de; Viefhues NJW 2000, 3229) . Die Klagerin trigt nichts
dazu vor, dass gerade den - potentiellen - Nutzern der Web-
Site ihre Erzeugnisse, die sich in eihem schmalen Marksegment
bewegen, bekannt sind; sie spricht von einer Bekanntheit ,bei
dem angesprochenen Verkehrskreis“, d.h.‘den Kaufern von Tier-
futtermitteln Es ist nichts dafiir vorgetragen, dass sich die
‘von den Parteien angesprochenen Verkehrskreise in erheblichem
'Umfange Uberschneiden. Zudem liegen die Erzeugnisse der Kla—
gerin, Tlerfuttermlutel so weit vom Int ernetangebct der Be-
klagten entfernt, dass ein Imagetransfer von Waren ZUu einem
';Werktltel‘kaum vorstellbar erscheint, zumal es sich beim An-

'gebot der Kligerin nicht um Luxusprodukte handelt.
4.

Aus der Vorschrift des § 12 BGRB ergeben sich im Streitfall
keine weitergehenden Ansprlche als aus § 15 MarkenG (vgl. OLG

Frankfurt a.a.o0.).
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II.

Auch markenrechtliche Anspriiche (§ 14 Abs. 2 MarkenG) stehen
der Klagerin nicht zu. Die Ausfithrungen unter I. zur fehlen-
den Verwechslungsgefahr (2.) und zum Ausscheiden eines erwei-

terten Schutzes wegen Bekanntheit (3.) gelten entsprechend.

III.

Ansprluche wegen sittenwidriger Behinderungt(§vl UWG; soge-

nanntes Domain-Grabbing) sind nicht'ersichtlich. Es ist

‘nichts dafiir vorgetragen, dass die Beklagte sich die Domain

hat registrieren lassen, um die Klagerin in ihrer geschaftli-
chen Betdtigung zu behindern oder zum Abkauf dér Domain zu
bewegen. Dagegen spricht, dass die Bekiagte ihre Domain tat-
sachlich nutzt. Die Klédgerin meint zwar, es seien keine Nut-
zungshandlungen ersichtlich, ausweilslich der vorgelegﬁen

~Websites®™ wird die Domain aber als Link zu Unterseiten von

- »focus.de“ benutzt. Abgesehen davon hat die Beklagte nicht

eine Vielzahl von Domains -angemeldet und sie sodann Interes-
sierfen 2ﬁm'Kauf angeboten, wie dies bei Domain-Grabbing ty-
pisch ist (vgl. -auch BGH Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).

Iv.

Da nach dem oben Gesagten die Beklagte keine Kennzeichenrech-

te verletzt hat, kann sich die Klagerin auch nicht auf eine

Verletzung des § 3 Abs. 1 der DENIC-Registrierungsbedingungen

berufen. Es kann daher offenbleiben, ob diese Bestimmung als

~vertrag zugunsten Dritter® anéusehen ist.

V.

- Die Nébenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nf. 10,

713 ZPO.
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Die Beschwer der Kligerin ﬁbersteigt'60.000,00 DM nicht.
Grinde fiir die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich,

'§,546 Abs. 1 ZPO.

Der Berufungsstreitwert wird auf 30. OOO 00 DM festgesefzt
Dles entspricht der unangegriffen gebllebenen Angabe der Kla—
_gerin. Auch nach Erérterung im Termin vom 29. Mai 2001 hat
keine der Partelen einer Festsetzung»auf diesen Betrag wider-
" sprochen. Der im Kennzeichenstreitsachen verhdltnismiafRig
niedrige Betrag ist angesichts der Tatsache, dass die Klage-

rln ahnllche domains verwenden kann, nachvollziehbar.

.Berneke : Dr. Schmidt SchUttpelZ
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORE
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

20 U 5/01° ' _ Verkindet am 19. Juni 2001
34 0 92/00 : _, _Justizangestellte
LG Diisseldorf als Urkundsbeamter der

(

Geschaftsstelle

In dem Rechtsstreit

lavo - Titynabhran
der C.~ crbH, [

S

‘Klagerin und Berufungsklégerin,

Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte Dr. »Peschel}, -Pohle,

geg

Internet

Dr. Tiily, Komanek, Dr. Moehren,
Dick, Allmendinger, Bruns und Hartig

g in Diisseldorf,

e

e n
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die FOCUS Online GmbH, vertreten durch die Geschaftsfuhrer
Helmut Markwort und Jo6rg BueroBe, ArabellastraBe 23, 81925

Miinchen,
Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. Weinheimer

in Diisseldorf,

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Disseldorf auf
die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandesgericht Berneke und dle Richter

am Oberlandesgericht Dr. Schmidt und Schiittpelz
fir Recht erkannt:

Die Berufung der K%agerln gegen das Urtell der 4. Kam-
mer flr Handelssachen des Landgerichts Diisseldorf vom

06.. Dezember 2000 wird zurlickgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

- Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Dle Klagerin, welche bis zu einer mit Gesellscha terbeschluss

vom 01. Oktober 1999 (im Handelsreglster elngetragen am 02.

November 1999) erfolgten Umfirmierung als S_

—GmbH firmierte, ist Inhaberin der am 05. November
1997 angemeldeten und am 02. Februar 1998 fiir Korbwaren und

"Futtermittel eingetragenen Wortmarke 397 52 600 ,Claro“. Un-
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ter Verwendung der Internet-Domain ,claro-tiernahrung.de® be-

wirbt sie seit dem 19. November 1999 Tieffuttermittel.

Am 05. Oktober 1999 meldete die Beklagte die Internet-Domain
nCclaro.de® fur sich bei der DENIC an. Dort hialt sie Informa-

tionen fir Jugendliche Uber Bildung, Jobs etc. vor.

Die Klagerin halt die Eintrégung der Domain fir eine Verlet-

zung ihres Namens- und Markenrechts und hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir
jeden Fall der:Zuwiderhandlung fadlligen Ordnungsgeldes
bié zu 100.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, - im Wiederholungsfallé bis zu zwei Jahren,
wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ih-
rem jeWeiligeh Geschaftsfihrer zu vollziehen ist, zu un-

terlassen,

‘die fir die Beklagte bestehende Internet-Domain-

Anschrift ,Claro.de™ zu behutzen.
Die Beklagte hat beantragt,

”die'Klage abzuweisen.

Sie hat darauf verwiesen, ein Namensrecht der Klagerin an der

Bezeichnung ,claro" -sei erst mit Eintragung im Handelsregi-

" ster, mithin-erst nach Anmeldung und Reg;strieruhg der Domain

nClaro.de™ zu ihren - der Beklagten.— Gunsten entstanden.

' Markenrechtliche Anspriiche schieden wegen fehlender Aknlich-

keit der jeweiligen Waren und Dienstleistungen aus.

Das Landgericht hat sich die Auffassung der Beklagten zu ei-

gen gemacht und die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klagerin mit ihrer Beru-
fung. Sie verweist darauf, ,Claro™ habe sich als Schlagwort
fur ihr,Uhtérnehmen durchgesetzt, was sie zu ihrer Umfirmie-

rung veranlasst habe. Die Beklagte habe ihr Namens=- und Mar-
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kenrecht verletzt und dies gegentliber der DENIC verschw1ngen,
nur so habe sie eine Registrierung der Domain erreichen k&n-
nen. Zudem greife § 14 Abs. 5 MarkenG ein. Sie beantragt da-

her,”

‘.

unter Abahderung des angefochtenen Urteils die- Beklagte
zZzu verurteilen, es bei Meldung elnes fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falllgen Ordnungsgeldes bis zu

.100.000, 00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwel Jahren, wobei
die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem
jewelllgen Geschaftsfithrer zu vollziehen ist, zu unter-

lassen,

die fiur die Beklagte bestehende Internet -Domain-

Anschrift ,Clard.de" zu benutzen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

vSle verteidigt das angefochtene Urteil unter Erqanzung und

‘Vertlefung ihres erstlnstanzllchen Vorbringens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach-" und Streitstandes
wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsédtze der Partei-

. en verwiesen.

Entscheidun g's'g rinde :
Die Befufung der Klagerin hat keinen Erfolg.
I.

Anspriiche aus einem-Unternehmenskennzeichen (§ 15 MarkengG)

Stehen der Klagerin nicht zu.
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l.‘ N

Sie hat bereits nicht dargetan, vor der Eintragunq der Umfir-
mierung im Handelsregister am 02. November 1999 im Verkehr
als ,Claro® (méglichefweise in Verbindung mit Zusatzen) auf-
getreten zu sein; Schutz fir Unternehménskeﬁnzeichﬁen ent-

steht erst mit Aufnahme der Benutzung, § 5 Abs. 2 MarkénG.

Ihre Firma lautete zundchst ,,SI—'GmbH“‘.

. Die Anderung des Gesellschaftsvertrages'vom 01. Oktober 1999

..wurde‘erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam} § 54

Abs. 3 GmbHG. Die Kl&gerin hédtte also bis zu diesem Zeitpunkt
nicht einen Teil ihrer Firma als Firmenschlagwort benutzen.

kénnen (vgl. fir diese Fallgeétaltung BGH GRUR 2000, 605 -

‘comtes/ComTel). Eine weitere Bezeichnung fUr ein Unternehmen

kann nur unter besonderen Umstanden (Fiihrung eines organisa-

" torisch abgesonderten Betriebes) gefﬁhrt werden, fiur die
nichts ersichtlich ist. Insbesondere ist nicht ersichtlich,

dass die Klagerin vorab ,Claro™ als Unternehmenskennzeichen

gefithrt und nicht lediglich als Marke verwendet hat.

Danach hat die Beklagte durch Ahmeldung der Domain am 05. Ok-

tober‘1999'und alsbaldige Benutzung einen prioritatsélteren
(§ 6 MarkenG) Werktitelschutz erlangt, § > Abs. 3 MérkenG.
Sie benutzt die Web-Site ausweislich der vorgelegten Ausziige
- wenn auch moéglicherweise nur durch Weiterverweisung auf
"chué.de“ als Untergliederungseinheit - als Bezeichnung fir
eine Sammlung VonlArtikeln; die Jugendliche besonders anspre-

chen, und damit als Internet-Zeitschrift. Dass sie teilweise

als ,Claro !™ bezeichnet wird, ist angesichts der DENIC-

Registrierungsbedingungen unerheplich. An die Kénnzeichnungs—
kraft von Titeln Sind geringe Anforderﬁngen zu stellen (vgl.

BGH NJW-RR 2000, 1062 - FACTS). Dass es ein Wort aus dem Ju-

gendjargon (im Sinne VOh ~Okay") Ubernimmt, ist daher un-

schadlich, begriindet vielmehr die Kennzéichnungskraft.

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de
6

2 .
Zudem fehlt es an einer Verwechslungégefahr im Sinne des § 15

Abs. 2 MarkenG.

Die Parteien sind derart branchenfern, dass bei dem Verkehr

. nicht die Vorstellung aufkommen kann, die Parteien seien
Ildentlsch oder stiinden in einer organlsatorlschen oder 1li-
zenzrechtlichen Beziehung zuelinander (vgl. allgemeln dazu OLG
Frankfurt NJW-RR 2001, 547 - alcon. de). Die Klagerin ver-
trelbt Korbwaren und Tierfuttermittel, wihrend die Beklagte
im Nachrlchtengeschaft tatlg ist. Von elner derartigen Bran-
chenferne, die zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr

fihrt, geht auch die Klégerin»ersichtlich‘aus.

~Auf- die sich im Zusammenhang mit. der Verwechslungsgefahr von
Unternehmenskennzelchen und Werktlteln ergebenden" besonderen
Probleme (vgl. BGH NJW 2000, 3355 - Biicher fiir eine bessere

Welt) kommt es danach nicht mehr an.

Auf das Merkmal der Verwechslungsgefahr unter dem Ge51chts—
'punkt der Branchennahe kann nicht ver21ch et werden (vgl.
Reinhart, WRP 2001, 14 Fezer WRP 2000, 669, 674; s. aber Mar—.
witz WRP 2001, 9). Der Gesetzgebef hat den Schutz von Untér—
néhmenskennzeichen auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
- sowie die Fallgestaltung der Bekannthelt nach § 15 Abs. 3
MarkenG (dazu 3.) - beschrankt. Ebenso 1st der Schutzberelch
von Marken - wiederum abgesehen von den Fallen der Bekanﬁtf
‘heit - aﬁf identische oder &hnliche Waren bzw. Dienstleistun-
gén'beg}énzt (§ 14 Abs.'Z Nr. 2 MarkenG). Ein - intérnetspe—
zifischer - vollstindiger Schutz ist demgegeniiber nicht vor-
gesehen. DasAInternet ist hier lediglich ein Mittel zur Pri-
sentation von Waren bzw. Dienstleistungen,.nicht die Ware
bzw. die Dienstleistung selber (vgl. Viefhues NJW 2000,
3239). Allein die Tatsache, dass sich ein Unternehmen eines

bestimmten Vertriebswegs oder WerbemittelS‘unte;fseinem Un-
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ternehmenskennzeichen bedient, schlieBt nicht aus, dass ein

anderes - hinreichend branchenfernes - Unternehmen mit dem
gleichen Unternehmenskennzeichen ebenfalls den Vertriebsweg
oder das Werbemittel nutzt. Auch der Aufruf einer bestimmten
Website, deren Domain mit einem Unternehmenskennzeichen iden-

tisch ist, fiithrt noch nicht zu einer Verwechslung, weil der

.Ihternethenutzer auf Grund der Vielzahl der nach dem Gesetz

‘nebeneinander koexistierenden Unternehmenskennzeichen und

Marken (vgl. fur ,Claro® die Liste Bl. 29 - 31 GA) nicht da-
von ausgehen kann, er erreiche damit eine Web-Site gerade des

von ihm gesuchten Unternehmens.

Auch internetspezifische Grinde sind fiir einen weitergehenden

.Schutz sind nicht ersichtlich. Es kann offenb1eiben, ob eine

derartlge - den Wortlaut ersichtlich ”sprengende“ - Auslegung
des. Markengesetzes als verhdltnismiBig jungem Gesetz grund-
satzllch méglich ist und ob eine derartlge Auslegung von der
dem Markengesetz zugrunde liegenden Richtlinie 89/104/EWG ge-
deckt ware. Denn eine solche Auslegung ist sachlich nicht ge-
boten. Zwar koénnen im Internet - anders als im sonstigen Ver-
‘kehr - gleiche Unternehmenskennieichen oder Marken hinsicht-
lich unterschiedlicher Branchen oder Waren/Dienstleistungen
nicht derart koexistieren, dass sie als gleiche domain beiden
Marken/Unternehmen zur Verfligung stehen, wenn nicht freiwil-
lig "domaiﬁ—Sharing“—Vertrége'zu Stande kommen. Dies ist aber
hinzunehmen. Zum einen ist es technisch m&glich, anstelle '

'gleichér Domainnamen auch nur geringfiigig abweichende Domains

. zu nutzen (die Klédgerin ist. Inhaberin der domain.,claro-

tiernahrung.de™), zum anderen kann ein Nutzer des Internets
mit Hilfe von SﬁchmasChinen'die.von ihm gewUnschte Website
auffinden. Dementsprechend hat‘der Bundesgerichtshéf ~Umlei-
tungseffekte® durch bestimmte domains fiir wettbewerbsrecht-
lich unerheblich gehalten (Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).
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3.
Anspriiche aus § 15 Abs. 3 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Zwar macht die Klégérin - zur gleichlautenden Marke - gel-
tend, ,Claro™ sei ”bekannt“.-Bereits dies wird aber nicht ni-
her dargelegt. Umsatzzahlen und WerbemittelaufWand die auf
eine Bekanntheit hindeuten kéhnten, werden nicht Vorgelegt
"}Gegen eine Bekanntheit spricht vor allem die verhaltnisméBRig
‘kurze Zeit, in der Marke und Unternehmenskennzelchen in einer

seit langem bestehenden Branche existieren.

Zudem fehlt es an Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wert-
'schatzung der geschéftlichen Bezelchnung ohne rechtfertigen-

_ den Grund. Alleln die Nutzung einer gleichlautenden Domain
reicht nicht aus (vgl. OLG Frankfurt, NJW-RR 2001, 547 -
alcon.de; Viefhues NJW 2000, 3229) . Die Klagerin trigt nichts
dazu vor, dass gerade den - potentiellen - Nutzern der Web-
Site ihre Erzeugnisse, die sich in eihem schmalen Marksegment
bewegen, bekannt sind; sie spricht von einer Bekanntheit ,bei
dem angesprochenen Verkehrskreis“, d.h.‘den Kaufern von Tier-
futtermitteln Es ist nichts dafiir vorgetragen, dass sich die
‘von den Parteien angesprochenen Verkehrskreise in erheblichem
'Umfange Uberschneiden. Zudem liegen die Erzeugnisse der Kla—
gerin, Tlerfuttermlutel so weit vom Int ernetangebct der Be-
klagten entfernt, dass ein Imagetransfer von Waren ZUu einem
';Werktltel‘kaum vorstellbar erscheint, zumal es sich beim An-

'gebot der Kligerin nicht um Luxusprodukte handelt.
4.

Aus der Vorschrift des § 12 BGRB ergeben sich im Streitfall
keine weitergehenden Ansprlche als aus § 15 MarkenG (vgl. OLG

Frankfurt a.a.o0.).
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II.

Auch markenrechtliche Anspriiche (§ 14 Abs. 2 MarkenG) stehen
der Klagerin nicht zu. Die Ausfithrungen unter I. zur fehlen-
den Verwechslungsgefahr (2.) und zum Ausscheiden eines erwei-

terten Schutzes wegen Bekanntheit (3.) gelten entsprechend.

III.

Ansprluche wegen sittenwidriger Behinderungt(§vl UWG; soge-

nanntes Domain-Grabbing) sind nicht'ersichtlich. Es ist

‘nichts dafiir vorgetragen, dass die Beklagte sich die Domain

hat registrieren lassen, um die Klagerin in ihrer geschaftli-
chen Betdtigung zu behindern oder zum Abkauf dér Domain zu
bewegen. Dagegen spricht, dass die Bekiagte ihre Domain tat-
sachlich nutzt. Die Klédgerin meint zwar, es seien keine Nut-
zungshandlungen ersichtlich, ausweilslich der vorgelegﬁen

~Websites®™ wird die Domain aber als Link zu Unterseiten von

- »focus.de“ benutzt. Abgesehen davon hat die Beklagte nicht

eine Vielzahl von Domains -angemeldet und sie sodann Interes-
sierfen 2ﬁm'Kauf angeboten, wie dies bei Domain-Grabbing ty-
pisch ist (vgl. -auch BGH Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).

Iv.

Da nach dem oben Gesagten die Beklagte keine Kennzeichenrech-

te verletzt hat, kann sich die Klagerin auch nicht auf eine

Verletzung des § 3 Abs. 1 der DENIC-Registrierungsbedingungen

berufen. Es kann daher offenbleiben, ob diese Bestimmung als

~vertrag zugunsten Dritter® anéusehen ist.

V.

- Die Nébenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nf. 10,

713 ZPO.
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Die Beschwer der Kligerin ﬁbersteigt'60.000,00 DM nicht.
Grinde fiir die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich,

'§,546 Abs. 1 ZPO.

Der Berufungsstreitwert wird auf 30. OOO 00 DM festgesefzt
Dles entspricht der unangegriffen gebllebenen Angabe der Kla—
_gerin. Auch nach Erérterung im Termin vom 29. Mai 2001 hat
keine der Partelen einer Festsetzung»auf diesen Betrag wider-
" sprochen. Der im Kennzeichenstreitsachen verhdltnismiafRig
niedrige Betrag ist angesichts der Tatsache, dass die Klage-

rln ahnllche domains verwenden kann, nachvollziehbar.

.Berneke : Dr. Schmidt SchUttpelZ
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORE
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

20 U 5/01° ' _ Verkindet am 19. Juni 2001
34 0 92/00 : _, _Justizangestellte
LG Diisseldorf als Urkundsbeamter der

(

Geschaftsstelle

In dem Rechtsstreit

lavo - Titynabhran
der C.~ crbH, [

S

‘Klagerin und Berufungsklégerin,

Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte Dr. »Peschel}, -Pohle,

geg

Internet

Dr. Tiily, Komanek, Dr. Moehren,
Dick, Allmendinger, Bruns und Hartig

g in Diisseldorf,

e

e n
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die FOCUS Online GmbH, vertreten durch die Geschaftsfuhrer
Helmut Markwort und Jo6rg BueroBe, ArabellastraBe 23, 81925

Miinchen,
Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. Weinheimer

in Diisseldorf,

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Disseldorf auf
die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandesgericht Berneke und dle Richter

am Oberlandesgericht Dr. Schmidt und Schiittpelz
fir Recht erkannt:

Die Berufung der K%agerln gegen das Urtell der 4. Kam-
mer flr Handelssachen des Landgerichts Diisseldorf vom

06.. Dezember 2000 wird zurlickgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

- Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Dle Klagerin, welche bis zu einer mit Gesellscha terbeschluss

vom 01. Oktober 1999 (im Handelsreglster elngetragen am 02.

November 1999) erfolgten Umfirmierung als S_

—GmbH firmierte, ist Inhaberin der am 05. November
1997 angemeldeten und am 02. Februar 1998 fiir Korbwaren und

"Futtermittel eingetragenen Wortmarke 397 52 600 ,Claro“. Un-
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ter Verwendung der Internet-Domain ,claro-tiernahrung.de® be-

wirbt sie seit dem 19. November 1999 Tieffuttermittel.

Am 05. Oktober 1999 meldete die Beklagte die Internet-Domain
nCclaro.de® fur sich bei der DENIC an. Dort hialt sie Informa-

tionen fir Jugendliche Uber Bildung, Jobs etc. vor.

Die Klagerin halt die Eintrégung der Domain fir eine Verlet-

zung ihres Namens- und Markenrechts und hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir
jeden Fall der:Zuwiderhandlung fadlligen Ordnungsgeldes
bié zu 100.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, - im Wiederholungsfallé bis zu zwei Jahren,
wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ih-
rem jeWeiligeh Geschaftsfihrer zu vollziehen ist, zu un-

terlassen,

‘die fir die Beklagte bestehende Internet-Domain-

Anschrift ,Claro.de™ zu behutzen.
Die Beklagte hat beantragt,

”die'Klage abzuweisen.

Sie hat darauf verwiesen, ein Namensrecht der Klagerin an der

Bezeichnung ,claro" -sei erst mit Eintragung im Handelsregi-

" ster, mithin-erst nach Anmeldung und Reg;strieruhg der Domain

nClaro.de™ zu ihren - der Beklagten.— Gunsten entstanden.

' Markenrechtliche Anspriiche schieden wegen fehlender Aknlich-

keit der jeweiligen Waren und Dienstleistungen aus.

Das Landgericht hat sich die Auffassung der Beklagten zu ei-

gen gemacht und die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klagerin mit ihrer Beru-
fung. Sie verweist darauf, ,Claro™ habe sich als Schlagwort
fur ihr,Uhtérnehmen durchgesetzt, was sie zu ihrer Umfirmie-

rung veranlasst habe. Die Beklagte habe ihr Namens=- und Mar-

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de
.

kenrecht verletzt und dies gegentliber der DENIC verschw1ngen,
nur so habe sie eine Registrierung der Domain erreichen k&n-
nen. Zudem greife § 14 Abs. 5 MarkenG ein. Sie beantragt da-

her,”

‘.

unter Abahderung des angefochtenen Urteils die- Beklagte
zZzu verurteilen, es bei Meldung elnes fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falllgen Ordnungsgeldes bis zu

.100.000, 00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwel Jahren, wobei
die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem
jewelllgen Geschaftsfithrer zu vollziehen ist, zu unter-

lassen,

die fiur die Beklagte bestehende Internet -Domain-

Anschrift ,Clard.de" zu benutzen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

vSle verteidigt das angefochtene Urteil unter Erqanzung und

‘Vertlefung ihres erstlnstanzllchen Vorbringens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach-" und Streitstandes
wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsédtze der Partei-

. en verwiesen.

Entscheidun g's'g rinde :
Die Befufung der Klagerin hat keinen Erfolg.
I.

Anspriiche aus einem-Unternehmenskennzeichen (§ 15 MarkengG)

Stehen der Klagerin nicht zu.

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

- Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

.

l.‘ N

Sie hat bereits nicht dargetan, vor der Eintragunq der Umfir-
mierung im Handelsregister am 02. November 1999 im Verkehr
als ,Claro® (méglichefweise in Verbindung mit Zusatzen) auf-
getreten zu sein; Schutz fir Unternehménskeﬁnzeichﬁen ent-

steht erst mit Aufnahme der Benutzung, § 5 Abs. 2 MarkénG.

Ihre Firma lautete zundchst ,,SI—'GmbH“‘.

. Die Anderung des Gesellschaftsvertrages'vom 01. Oktober 1999

..wurde‘erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam} § 54

Abs. 3 GmbHG. Die Kl&gerin hédtte also bis zu diesem Zeitpunkt
nicht einen Teil ihrer Firma als Firmenschlagwort benutzen.

kénnen (vgl. fir diese Fallgeétaltung BGH GRUR 2000, 605 -

‘comtes/ComTel). Eine weitere Bezeichnung fUr ein Unternehmen

kann nur unter besonderen Umstanden (Fiihrung eines organisa-

" torisch abgesonderten Betriebes) gefﬁhrt werden, fiur die
nichts ersichtlich ist. Insbesondere ist nicht ersichtlich,

dass die Klagerin vorab ,Claro™ als Unternehmenskennzeichen

gefithrt und nicht lediglich als Marke verwendet hat.

Danach hat die Beklagte durch Ahmeldung der Domain am 05. Ok-

tober‘1999'und alsbaldige Benutzung einen prioritatsélteren
(§ 6 MarkenG) Werktitelschutz erlangt, § > Abs. 3 MérkenG.
Sie benutzt die Web-Site ausweislich der vorgelegten Ausziige
- wenn auch moéglicherweise nur durch Weiterverweisung auf
"chué.de“ als Untergliederungseinheit - als Bezeichnung fir
eine Sammlung VonlArtikeln; die Jugendliche besonders anspre-

chen, und damit als Internet-Zeitschrift. Dass sie teilweise

als ,Claro !™ bezeichnet wird, ist angesichts der DENIC-

Registrierungsbedingungen unerheplich. An die Kénnzeichnungs—
kraft von Titeln Sind geringe Anforderﬁngen zu stellen (vgl.

BGH NJW-RR 2000, 1062 - FACTS). Dass es ein Wort aus dem Ju-

gendjargon (im Sinne VOh ~Okay") Ubernimmt, ist daher un-

schadlich, begriindet vielmehr die Kennzéichnungskraft.
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2 .
Zudem fehlt es an einer Verwechslungégefahr im Sinne des § 15

Abs. 2 MarkenG.

Die Parteien sind derart branchenfern, dass bei dem Verkehr

. nicht die Vorstellung aufkommen kann, die Parteien seien
Ildentlsch oder stiinden in einer organlsatorlschen oder 1li-
zenzrechtlichen Beziehung zuelinander (vgl. allgemeln dazu OLG
Frankfurt NJW-RR 2001, 547 - alcon. de). Die Klagerin ver-
trelbt Korbwaren und Tierfuttermittel, wihrend die Beklagte
im Nachrlchtengeschaft tatlg ist. Von elner derartigen Bran-
chenferne, die zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr

fihrt, geht auch die Klégerin»ersichtlich‘aus.

~Auf- die sich im Zusammenhang mit. der Verwechslungsgefahr von
Unternehmenskennzelchen und Werktlteln ergebenden" besonderen
Probleme (vgl. BGH NJW 2000, 3355 - Biicher fiir eine bessere

Welt) kommt es danach nicht mehr an.

Auf das Merkmal der Verwechslungsgefahr unter dem Ge51chts—
'punkt der Branchennahe kann nicht ver21ch et werden (vgl.
Reinhart, WRP 2001, 14 Fezer WRP 2000, 669, 674; s. aber Mar—.
witz WRP 2001, 9). Der Gesetzgebef hat den Schutz von Untér—
néhmenskennzeichen auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
- sowie die Fallgestaltung der Bekannthelt nach § 15 Abs. 3
MarkenG (dazu 3.) - beschrankt. Ebenso 1st der Schutzberelch
von Marken - wiederum abgesehen von den Fallen der Bekanﬁtf
‘heit - aﬁf identische oder &hnliche Waren bzw. Dienstleistun-
gén'beg}énzt (§ 14 Abs.'Z Nr. 2 MarkenG). Ein - intérnetspe—
zifischer - vollstindiger Schutz ist demgegeniiber nicht vor-
gesehen. DasAInternet ist hier lediglich ein Mittel zur Pri-
sentation von Waren bzw. Dienstleistungen,.nicht die Ware
bzw. die Dienstleistung selber (vgl. Viefhues NJW 2000,
3239). Allein die Tatsache, dass sich ein Unternehmen eines

bestimmten Vertriebswegs oder WerbemittelS‘unte;fseinem Un-
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ternehmenskennzeichen bedient, schlieBt nicht aus, dass ein

anderes - hinreichend branchenfernes - Unternehmen mit dem
gleichen Unternehmenskennzeichen ebenfalls den Vertriebsweg
oder das Werbemittel nutzt. Auch der Aufruf einer bestimmten
Website, deren Domain mit einem Unternehmenskennzeichen iden-

tisch ist, fiithrt noch nicht zu einer Verwechslung, weil der

.Ihternethenutzer auf Grund der Vielzahl der nach dem Gesetz

‘nebeneinander koexistierenden Unternehmenskennzeichen und

Marken (vgl. fur ,Claro® die Liste Bl. 29 - 31 GA) nicht da-
von ausgehen kann, er erreiche damit eine Web-Site gerade des

von ihm gesuchten Unternehmens.

Auch internetspezifische Grinde sind fiir einen weitergehenden

.Schutz sind nicht ersichtlich. Es kann offenb1eiben, ob eine

derartlge - den Wortlaut ersichtlich ”sprengende“ - Auslegung
des. Markengesetzes als verhdltnismiBig jungem Gesetz grund-
satzllch méglich ist und ob eine derartlge Auslegung von der
dem Markengesetz zugrunde liegenden Richtlinie 89/104/EWG ge-
deckt ware. Denn eine solche Auslegung ist sachlich nicht ge-
boten. Zwar koénnen im Internet - anders als im sonstigen Ver-
‘kehr - gleiche Unternehmenskennieichen oder Marken hinsicht-
lich unterschiedlicher Branchen oder Waren/Dienstleistungen
nicht derart koexistieren, dass sie als gleiche domain beiden
Marken/Unternehmen zur Verfligung stehen, wenn nicht freiwil-
lig "domaiﬁ—Sharing“—Vertrége'zu Stande kommen. Dies ist aber
hinzunehmen. Zum einen ist es technisch m&glich, anstelle '

'gleichér Domainnamen auch nur geringfiigig abweichende Domains

. zu nutzen (die Klédgerin ist. Inhaberin der domain.,claro-

tiernahrung.de™), zum anderen kann ein Nutzer des Internets
mit Hilfe von SﬁchmasChinen'die.von ihm gewUnschte Website
auffinden. Dementsprechend hat‘der Bundesgerichtshéf ~Umlei-
tungseffekte® durch bestimmte domains fiir wettbewerbsrecht-
lich unerheblich gehalten (Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).
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3.
Anspriiche aus § 15 Abs. 3 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Zwar macht die Klégérin - zur gleichlautenden Marke - gel-
tend, ,Claro™ sei ”bekannt“.-Bereits dies wird aber nicht ni-
her dargelegt. Umsatzzahlen und WerbemittelaufWand die auf
eine Bekanntheit hindeuten kéhnten, werden nicht Vorgelegt
"}Gegen eine Bekanntheit spricht vor allem die verhaltnisméBRig
‘kurze Zeit, in der Marke und Unternehmenskennzelchen in einer

seit langem bestehenden Branche existieren.

Zudem fehlt es an Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wert-
'schatzung der geschéftlichen Bezelchnung ohne rechtfertigen-

_ den Grund. Alleln die Nutzung einer gleichlautenden Domain
reicht nicht aus (vgl. OLG Frankfurt, NJW-RR 2001, 547 -
alcon.de; Viefhues NJW 2000, 3229) . Die Klagerin trigt nichts
dazu vor, dass gerade den - potentiellen - Nutzern der Web-
Site ihre Erzeugnisse, die sich in eihem schmalen Marksegment
bewegen, bekannt sind; sie spricht von einer Bekanntheit ,bei
dem angesprochenen Verkehrskreis“, d.h.‘den Kaufern von Tier-
futtermitteln Es ist nichts dafiir vorgetragen, dass sich die
‘von den Parteien angesprochenen Verkehrskreise in erheblichem
'Umfange Uberschneiden. Zudem liegen die Erzeugnisse der Kla—
gerin, Tlerfuttermlutel so weit vom Int ernetangebct der Be-
klagten entfernt, dass ein Imagetransfer von Waren ZUu einem
';Werktltel‘kaum vorstellbar erscheint, zumal es sich beim An-

'gebot der Kligerin nicht um Luxusprodukte handelt.
4.

Aus der Vorschrift des § 12 BGRB ergeben sich im Streitfall
keine weitergehenden Ansprlche als aus § 15 MarkenG (vgl. OLG

Frankfurt a.a.o0.).
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II.

Auch markenrechtliche Anspriiche (§ 14 Abs. 2 MarkenG) stehen
der Klagerin nicht zu. Die Ausfithrungen unter I. zur fehlen-
den Verwechslungsgefahr (2.) und zum Ausscheiden eines erwei-

terten Schutzes wegen Bekanntheit (3.) gelten entsprechend.

III.

Ansprluche wegen sittenwidriger Behinderungt(§vl UWG; soge-

nanntes Domain-Grabbing) sind nicht'ersichtlich. Es ist

‘nichts dafiir vorgetragen, dass die Beklagte sich die Domain

hat registrieren lassen, um die Klagerin in ihrer geschaftli-
chen Betdtigung zu behindern oder zum Abkauf dér Domain zu
bewegen. Dagegen spricht, dass die Bekiagte ihre Domain tat-
sachlich nutzt. Die Klédgerin meint zwar, es seien keine Nut-
zungshandlungen ersichtlich, ausweilslich der vorgelegﬁen

~Websites®™ wird die Domain aber als Link zu Unterseiten von

- »focus.de“ benutzt. Abgesehen davon hat die Beklagte nicht

eine Vielzahl von Domains -angemeldet und sie sodann Interes-
sierfen 2ﬁm'Kauf angeboten, wie dies bei Domain-Grabbing ty-
pisch ist (vgl. -auch BGH Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).

Iv.

Da nach dem oben Gesagten die Beklagte keine Kennzeichenrech-

te verletzt hat, kann sich die Klagerin auch nicht auf eine

Verletzung des § 3 Abs. 1 der DENIC-Registrierungsbedingungen

berufen. Es kann daher offenbleiben, ob diese Bestimmung als

~vertrag zugunsten Dritter® anéusehen ist.

V.

- Die Nébenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nf. 10,

713 ZPO.
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Die Beschwer der Kligerin ﬁbersteigt'60.000,00 DM nicht.
Grinde fiir die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich,

'§,546 Abs. 1 ZPO.

Der Berufungsstreitwert wird auf 30. OOO 00 DM festgesefzt
Dles entspricht der unangegriffen gebllebenen Angabe der Kla—
_gerin. Auch nach Erérterung im Termin vom 29. Mai 2001 hat
keine der Partelen einer Festsetzung»auf diesen Betrag wider-
" sprochen. Der im Kennzeichenstreitsachen verhdltnismiafRig
niedrige Betrag ist angesichts der Tatsache, dass die Klage-

rln ahnllche domains verwenden kann, nachvollziehbar.

.Berneke : Dr. Schmidt SchUttpelZ
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORE
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

20 U 5/01° ' _ Verkindet am 19. Juni 2001
34 0 92/00 : _, _Justizangestellte
LG Diisseldorf als Urkundsbeamter der

(

Geschaftsstelle

In dem Rechtsstreit

lavo - Titynabhran
der C.~ crbH, [

S

‘Klagerin und Berufungsklégerin,

Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte Dr. »Peschel}, -Pohle,

geg

Internet

Dr. Tiily, Komanek, Dr. Moehren,
Dick, Allmendinger, Bruns und Hartig

g in Diisseldorf,

e

e n
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die FOCUS Online GmbH, vertreten durch die Geschaftsfuhrer
Helmut Markwort und Jo6rg BueroBe, ArabellastraBe 23, 81925

Miinchen,
Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. Weinheimer

in Diisseldorf,

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Disseldorf auf
die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 durch den Vorsit-
zenden Richter am Oberlandesgericht Berneke und dle Richter

am Oberlandesgericht Dr. Schmidt und Schiittpelz
fir Recht erkannt:

Die Berufung der K%agerln gegen das Urtell der 4. Kam-
mer flr Handelssachen des Landgerichts Diisseldorf vom

06.. Dezember 2000 wird zurlickgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

- Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Dle Klagerin, welche bis zu einer mit Gesellscha terbeschluss

vom 01. Oktober 1999 (im Handelsreglster elngetragen am 02.

November 1999) erfolgten Umfirmierung als S_

—GmbH firmierte, ist Inhaberin der am 05. November
1997 angemeldeten und am 02. Februar 1998 fiir Korbwaren und

"Futtermittel eingetragenen Wortmarke 397 52 600 ,Claro“. Un-
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ter Verwendung der Internet-Domain ,claro-tiernahrung.de® be-

wirbt sie seit dem 19. November 1999 Tieffuttermittel.

Am 05. Oktober 1999 meldete die Beklagte die Internet-Domain
nCclaro.de® fur sich bei der DENIC an. Dort hialt sie Informa-

tionen fir Jugendliche Uber Bildung, Jobs etc. vor.

Die Klagerin halt die Eintrégung der Domain fir eine Verlet-

zung ihres Namens- und Markenrechts und hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir
jeden Fall der:Zuwiderhandlung fadlligen Ordnungsgeldes
bié zu 100.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, - im Wiederholungsfallé bis zu zwei Jahren,
wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ih-
rem jeWeiligeh Geschaftsfihrer zu vollziehen ist, zu un-

terlassen,

‘die fir die Beklagte bestehende Internet-Domain-

Anschrift ,Claro.de™ zu behutzen.
Die Beklagte hat beantragt,

”die'Klage abzuweisen.

Sie hat darauf verwiesen, ein Namensrecht der Klagerin an der

Bezeichnung ,claro" -sei erst mit Eintragung im Handelsregi-

" ster, mithin-erst nach Anmeldung und Reg;strieruhg der Domain

nClaro.de™ zu ihren - der Beklagten.— Gunsten entstanden.

' Markenrechtliche Anspriiche schieden wegen fehlender Aknlich-

keit der jeweiligen Waren und Dienstleistungen aus.

Das Landgericht hat sich die Auffassung der Beklagten zu ei-

gen gemacht und die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klagerin mit ihrer Beru-
fung. Sie verweist darauf, ,Claro™ habe sich als Schlagwort
fur ihr,Uhtérnehmen durchgesetzt, was sie zu ihrer Umfirmie-

rung veranlasst habe. Die Beklagte habe ihr Namens=- und Mar-
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kenrecht verletzt und dies gegentliber der DENIC verschw1ngen,
nur so habe sie eine Registrierung der Domain erreichen k&n-
nen. Zudem greife § 14 Abs. 5 MarkenG ein. Sie beantragt da-

her,”

‘.

unter Abahderung des angefochtenen Urteils die- Beklagte
zZzu verurteilen, es bei Meldung elnes fir jeden Fall der
Zuwiderhandlung falllgen Ordnungsgeldes bis zu

.100.000, 00 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwel Jahren, wobei
die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem
jewelllgen Geschaftsfithrer zu vollziehen ist, zu unter-

lassen,

die fiur die Beklagte bestehende Internet -Domain-

Anschrift ,Clard.de" zu benutzen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

vSle verteidigt das angefochtene Urteil unter Erqanzung und

‘Vertlefung ihres erstlnstanzllchen Vorbringens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach-" und Streitstandes
wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsédtze der Partei-

. en verwiesen.

Entscheidun g's'g rinde :
Die Befufung der Klagerin hat keinen Erfolg.
I.

Anspriiche aus einem-Unternehmenskennzeichen (§ 15 MarkengG)

Stehen der Klagerin nicht zu.
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l.‘ N

Sie hat bereits nicht dargetan, vor der Eintragunq der Umfir-
mierung im Handelsregister am 02. November 1999 im Verkehr
als ,Claro® (méglichefweise in Verbindung mit Zusatzen) auf-
getreten zu sein; Schutz fir Unternehménskeﬁnzeichﬁen ent-

steht erst mit Aufnahme der Benutzung, § 5 Abs. 2 MarkénG.

Ihre Firma lautete zundchst ,,SI—'GmbH“‘.

. Die Anderung des Gesellschaftsvertrages'vom 01. Oktober 1999

..wurde‘erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam} § 54

Abs. 3 GmbHG. Die Kl&gerin hédtte also bis zu diesem Zeitpunkt
nicht einen Teil ihrer Firma als Firmenschlagwort benutzen.

kénnen (vgl. fir diese Fallgeétaltung BGH GRUR 2000, 605 -

‘comtes/ComTel). Eine weitere Bezeichnung fUr ein Unternehmen

kann nur unter besonderen Umstanden (Fiihrung eines organisa-

" torisch abgesonderten Betriebes) gefﬁhrt werden, fiur die
nichts ersichtlich ist. Insbesondere ist nicht ersichtlich,

dass die Klagerin vorab ,Claro™ als Unternehmenskennzeichen

gefithrt und nicht lediglich als Marke verwendet hat.

Danach hat die Beklagte durch Ahmeldung der Domain am 05. Ok-

tober‘1999'und alsbaldige Benutzung einen prioritatsélteren
(§ 6 MarkenG) Werktitelschutz erlangt, § > Abs. 3 MérkenG.
Sie benutzt die Web-Site ausweislich der vorgelegten Ausziige
- wenn auch moéglicherweise nur durch Weiterverweisung auf
"chué.de“ als Untergliederungseinheit - als Bezeichnung fir
eine Sammlung VonlArtikeln; die Jugendliche besonders anspre-

chen, und damit als Internet-Zeitschrift. Dass sie teilweise

als ,Claro !™ bezeichnet wird, ist angesichts der DENIC-

Registrierungsbedingungen unerheplich. An die Kénnzeichnungs—
kraft von Titeln Sind geringe Anforderﬁngen zu stellen (vgl.

BGH NJW-RR 2000, 1062 - FACTS). Dass es ein Wort aus dem Ju-

gendjargon (im Sinne VOh ~Okay") Ubernimmt, ist daher un-

schadlich, begriindet vielmehr die Kennzéichnungskraft.
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2 .
Zudem fehlt es an einer Verwechslungégefahr im Sinne des § 15

Abs. 2 MarkenG.

Die Parteien sind derart branchenfern, dass bei dem Verkehr

. nicht die Vorstellung aufkommen kann, die Parteien seien
Ildentlsch oder stiinden in einer organlsatorlschen oder 1li-
zenzrechtlichen Beziehung zuelinander (vgl. allgemeln dazu OLG
Frankfurt NJW-RR 2001, 547 - alcon. de). Die Klagerin ver-
trelbt Korbwaren und Tierfuttermittel, wihrend die Beklagte
im Nachrlchtengeschaft tatlg ist. Von elner derartigen Bran-
chenferne, die zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr

fihrt, geht auch die Klégerin»ersichtlich‘aus.

~Auf- die sich im Zusammenhang mit. der Verwechslungsgefahr von
Unternehmenskennzelchen und Werktlteln ergebenden" besonderen
Probleme (vgl. BGH NJW 2000, 3355 - Biicher fiir eine bessere

Welt) kommt es danach nicht mehr an.

Auf das Merkmal der Verwechslungsgefahr unter dem Ge51chts—
'punkt der Branchennahe kann nicht ver21ch et werden (vgl.
Reinhart, WRP 2001, 14 Fezer WRP 2000, 669, 674; s. aber Mar—.
witz WRP 2001, 9). Der Gesetzgebef hat den Schutz von Untér—
néhmenskennzeichen auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
- sowie die Fallgestaltung der Bekannthelt nach § 15 Abs. 3
MarkenG (dazu 3.) - beschrankt. Ebenso 1st der Schutzberelch
von Marken - wiederum abgesehen von den Fallen der Bekanﬁtf
‘heit - aﬁf identische oder &hnliche Waren bzw. Dienstleistun-
gén'beg}énzt (§ 14 Abs.'Z Nr. 2 MarkenG). Ein - intérnetspe—
zifischer - vollstindiger Schutz ist demgegeniiber nicht vor-
gesehen. DasAInternet ist hier lediglich ein Mittel zur Pri-
sentation von Waren bzw. Dienstleistungen,.nicht die Ware
bzw. die Dienstleistung selber (vgl. Viefhues NJW 2000,
3239). Allein die Tatsache, dass sich ein Unternehmen eines

bestimmten Vertriebswegs oder WerbemittelS‘unte;fseinem Un-
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ternehmenskennzeichen bedient, schlieBt nicht aus, dass ein

anderes - hinreichend branchenfernes - Unternehmen mit dem
gleichen Unternehmenskennzeichen ebenfalls den Vertriebsweg
oder das Werbemittel nutzt. Auch der Aufruf einer bestimmten
Website, deren Domain mit einem Unternehmenskennzeichen iden-

tisch ist, fiithrt noch nicht zu einer Verwechslung, weil der

.Ihternethenutzer auf Grund der Vielzahl der nach dem Gesetz

‘nebeneinander koexistierenden Unternehmenskennzeichen und

Marken (vgl. fur ,Claro® die Liste Bl. 29 - 31 GA) nicht da-
von ausgehen kann, er erreiche damit eine Web-Site gerade des

von ihm gesuchten Unternehmens.

Auch internetspezifische Grinde sind fiir einen weitergehenden

.Schutz sind nicht ersichtlich. Es kann offenb1eiben, ob eine

derartlge - den Wortlaut ersichtlich ”sprengende“ - Auslegung
des. Markengesetzes als verhdltnismiBig jungem Gesetz grund-
satzllch méglich ist und ob eine derartlge Auslegung von der
dem Markengesetz zugrunde liegenden Richtlinie 89/104/EWG ge-
deckt ware. Denn eine solche Auslegung ist sachlich nicht ge-
boten. Zwar koénnen im Internet - anders als im sonstigen Ver-
‘kehr - gleiche Unternehmenskennieichen oder Marken hinsicht-
lich unterschiedlicher Branchen oder Waren/Dienstleistungen
nicht derart koexistieren, dass sie als gleiche domain beiden
Marken/Unternehmen zur Verfligung stehen, wenn nicht freiwil-
lig "domaiﬁ—Sharing“—Vertrége'zu Stande kommen. Dies ist aber
hinzunehmen. Zum einen ist es technisch m&glich, anstelle '

'gleichér Domainnamen auch nur geringfiigig abweichende Domains

. zu nutzen (die Klédgerin ist. Inhaberin der domain.,claro-

tiernahrung.de™), zum anderen kann ein Nutzer des Internets
mit Hilfe von SﬁchmasChinen'die.von ihm gewUnschte Website
auffinden. Dementsprechend hat‘der Bundesgerichtshéf ~Umlei-
tungseffekte® durch bestimmte domains fiir wettbewerbsrecht-
lich unerheblich gehalten (Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).
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3.
Anspriiche aus § 15 Abs. 3 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Zwar macht die Klégérin - zur gleichlautenden Marke - gel-
tend, ,Claro™ sei ”bekannt“.-Bereits dies wird aber nicht ni-
her dargelegt. Umsatzzahlen und WerbemittelaufWand die auf
eine Bekanntheit hindeuten kéhnten, werden nicht Vorgelegt
"}Gegen eine Bekanntheit spricht vor allem die verhaltnisméBRig
‘kurze Zeit, in der Marke und Unternehmenskennzelchen in einer

seit langem bestehenden Branche existieren.

Zudem fehlt es an Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Wert-
'schatzung der geschéftlichen Bezelchnung ohne rechtfertigen-

_ den Grund. Alleln die Nutzung einer gleichlautenden Domain
reicht nicht aus (vgl. OLG Frankfurt, NJW-RR 2001, 547 -
alcon.de; Viefhues NJW 2000, 3229) . Die Klagerin trigt nichts
dazu vor, dass gerade den - potentiellen - Nutzern der Web-
Site ihre Erzeugnisse, die sich in eihem schmalen Marksegment
bewegen, bekannt sind; sie spricht von einer Bekanntheit ,bei
dem angesprochenen Verkehrskreis“, d.h.‘den Kaufern von Tier-
futtermitteln Es ist nichts dafiir vorgetragen, dass sich die
‘von den Parteien angesprochenen Verkehrskreise in erheblichem
'Umfange Uberschneiden. Zudem liegen die Erzeugnisse der Kla—
gerin, Tlerfuttermlutel so weit vom Int ernetangebct der Be-
klagten entfernt, dass ein Imagetransfer von Waren ZUu einem
';Werktltel‘kaum vorstellbar erscheint, zumal es sich beim An-

'gebot der Kligerin nicht um Luxusprodukte handelt.
4.

Aus der Vorschrift des § 12 BGRB ergeben sich im Streitfall
keine weitergehenden Ansprlche als aus § 15 MarkenG (vgl. OLG

Frankfurt a.a.o0.).
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II.

Auch markenrechtliche Anspriiche (§ 14 Abs. 2 MarkenG) stehen
der Klagerin nicht zu. Die Ausfithrungen unter I. zur fehlen-
den Verwechslungsgefahr (2.) und zum Ausscheiden eines erwei-

terten Schutzes wegen Bekanntheit (3.) gelten entsprechend.

III.

Ansprluche wegen sittenwidriger Behinderungt(§vl UWG; soge-

nanntes Domain-Grabbing) sind nicht'ersichtlich. Es ist

‘nichts dafiir vorgetragen, dass die Beklagte sich die Domain

hat registrieren lassen, um die Klagerin in ihrer geschaftli-
chen Betdtigung zu behindern oder zum Abkauf dér Domain zu
bewegen. Dagegen spricht, dass die Bekiagte ihre Domain tat-
sachlich nutzt. Die Klédgerin meint zwar, es seien keine Nut-
zungshandlungen ersichtlich, ausweilslich der vorgelegﬁen

~Websites®™ wird die Domain aber als Link zu Unterseiten von

- »focus.de“ benutzt. Abgesehen davon hat die Beklagte nicht

eine Vielzahl von Domains -angemeldet und sie sodann Interes-
sierfen 2ﬁm'Kauf angeboten, wie dies bei Domain-Grabbing ty-
pisch ist (vgl. -auch BGH Urteil vom 17.05.2001 -

I ZR 216/99).

Iv.

Da nach dem oben Gesagten die Beklagte keine Kennzeichenrech-

te verletzt hat, kann sich die Klagerin auch nicht auf eine

Verletzung des § 3 Abs. 1 der DENIC-Registrierungsbedingungen

berufen. Es kann daher offenbleiben, ob diese Bestimmung als

~vertrag zugunsten Dritter® anéusehen ist.

V.

- Die Nébenentscheidungen beruhen auf §§ 97 Abs. 1, 708 Nf. 10,

713 ZPO.
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Die Beschwer der Kligerin ﬁbersteigt'60.000,00 DM nicht.
Grinde fiir die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich,

'§,546 Abs. 1 ZPO.

Der Berufungsstreitwert wird auf 30. OOO 00 DM festgesefzt
Dles entspricht der unangegriffen gebllebenen Angabe der Kla—
_gerin. Auch nach Erérterung im Termin vom 29. Mai 2001 hat
keine der Partelen einer Festsetzung»auf diesen Betrag wider-
" sprochen. Der im Kennzeichenstreitsachen verhdltnismiafRig
niedrige Betrag ist angesichts der Tatsache, dass die Klage-

rln ahnllche domains verwenden kann, nachvollziehbar.

.Berneke : Dr. Schmidt SchUttpelZ

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

	watermark: Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


